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II. Zusammenfassung 
Im Jahr 2002 haben der Europäische Rat in Göteborg und wenig später die Vertragsstaatenkon-
ferenz im Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) beschlossen, den stark ansteigen-
den Verlust der biologischen Vielfalt bis 2010 zu stoppen („Stop the loss“). Dieses Ziel wurde we-
der in Europa, noch in Deutschland und auch nicht in Baden-Württemberg erreicht. 

Sehr viele der in Baden-Württemberg vorkommenden Tier- und Pflanzenarten haben abnehmen-
de Bestände. Zwischen 30 % und 40 % der Arten, bei den Fischen sogar 60 %, stehen auf den 
Roten Listen Baden-Württembergs. Besonders betroffen sind die Arten der Agrarlandschaft. Nur 
bei einzelnen Arten hat sich die Bestandssituation infolge gezielter Schutzmaßnahmen deutlich 
verbessert, so z.B. bei Weißstorch, Wanderfalke, Uhu und Kolkrabe.  

Übergeordnetes Ziel der Naturschutzstrategie ist es, einen wirksamen Beitrag Baden-
Württembergs zur Erhaltung und Vermehrung der biologischen Vielfalt sowie zur qualitativen 
Verbesserung der Lebensraumsituation zu leisten. Weitere Ziele mit unterstützender Wirkung 
sind die Realisierung naturverträglichen Wirtschaftens sowie flächendeckende Möglichkeiten zur 
Naturerfahrung und zum Naturerlebnis. 

Auch die Umsetzung der Inhalte der Nationalen Strategie „Biologische Vielfalt in Baden-
Württemberg“ ist Bestandteil der Naturschutzstrategie. Dazu muss die im März 2011 beschlosse-
ne „Naturschutzstrategie 2020“ diesen und anderen Herausforderungen angepasst werden. 

Die Naturschutzstrategie formuliert Antworten auf die veränderten Landnutzungsmethoden, auf 
den Flächenverbrauch, auf die Urbanisierung, auf die zunehmende Naturentfremdung und nicht 
zuletzt auf den Klimawandel und die aus ihm resultierenden Anforderungen. Alle diese sich ver-
ändernden Rahmenbedingungen haben Auswirkungen auf die Erhaltung und den Zustand der 
biologischen Vielfalt sowie auf die Leistungsfähigkeit der Ökosysteme. 

Die Naturschutzstrategie soll aber auch selbstkritisch die bisherigen Vorgehensweisen, Instru-
mente und Lösungsansätze hinterfragen. Dabei werden Probleme, Fehlentwicklungen, Umset-
zungsdefizite und Optimierungsbedarf genannt sowie konkrete Maßnahmen zur Verbesserung 
der Situation und zum Erreichen der genannten Ziele formuliert. 

Inhaltliche Schwerpunkte der Naturschutzstrategie sind naturverträgliche Landnutzung und Sied-
lungsentwicklung, Naturschutz und Landschaftspflege, Klimaschutz und Moore, nachhaltiges und 
naturverträgliches Wirtschaften sowie Naturerfahrung, Bildung und Kommunikation für eine 
nachhaltige Entwicklung. Jenseits der fachlichen Inhalte ist der für die Realisierung der Ziele und 
Maßnahmen der Naturschutzstrategie entscheidende Schwerpunkt das Thema Ressourcen, da 
ohne eine deutliche Erhöhung der Finanz- und Personalausstattung ein erfolgreicher Naturschutz 
nicht möglich ist. 

Die in der Naturschutzstrategie formulierten Ziele und Maßnahmen machen deutlich, wie breit 
und quer zu den Ressorts Naturschutz angelegt sein muss, wenn er erfolgreich sein soll. Diejeni-
gen Maßnahmen, die vorrangig und in der Legislaturperiode bis 2016 umgesetzt werden sollen, 
sind in der Tabelle „Aktuelle Umsetzungsschwerpunkte“ aufgelistet, die einen integralen Bestand-
teil dieser Naturschutzstrategie darstellt. Alle anderen in der Strategie aufgelisteten Maßnahmen 
sind gleichwertig und ebenfalls umzusetzen, um das übergeordnete Ziel „Schutz und Vermehrung 
der biologischen Vielfalt“ erreichen zu können. 

Große Bedeutung misst die Landesregierung einer transparenten Umsetzungskontrolle bei. Dies 
beinhaltet nicht nur eine fortlaufende Information der Öffentlichkeit zur Umsetzung der Strategie 
in Medien und Internet. Dazu gehört auch eine jährliche Information des die Landesregierung 
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beratenden Fachausschusses für Naturschutzfragen sowie ein Bericht zur Umsetzung der Natur-
schutzstrategie, der einmal pro Legislaturperiode dem Landtag vorgelegt wird. Zur weiteren Qua-
lifizierung der Bewertung des Umsetzungsprozesses strebt die Landesregierung im Nachgang 
zur Verabschiedung der Naturschutzstrategie die Erarbeitung eines auf diese Strategie zuge-
schnittenen Indikatorensets an.  

Einer der neuen Ansätze dieser Naturschutzstrategie besteht darin, den Naturschutz jenseits der 
klassischen naturschutzfachlichen Herausforderungen in einen größeren Rahmen zu stellen. Vor 
allem das „magische Dreieck“ aus Naturschutz, Landnutzung und Tourismus eröffnet neue Mög-
lichkeiten, den integrierten Naturschutz im ländlichen Raum weiterzuentwickeln, natur- und land-
schaftsbezogene Wertschöpfungs-Potenziale zu erschließen und die Akzeptanz des Naturschut-
zes zu stärken. Noch weiter gefasst ist es das Dreieck aus biologischer Vielfalt, naturverträgli-
chem Wirtschaften und Naturgenuss, in dem ein moderner und ganzheitlicher Naturschutz disku-
tiert und entwickelt werden muss. 

In diesem Sinne ist Naturschutz ein zentraler Baustein einer nachhaltigen Entwicklung und ein 
konkreter Beitrag zur ökologischen Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Entspre-
chend ist die Naturschutzstrategie ein elementarer Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Landes. Je mehr das Bewusstsein für die – nicht zuletzt auch ökonomische – Bedeutung der 
globalen Leistungen von Ökosystemen und Biodiversität wächst, desto höher wird auch der Stel-
lenwert der biologischen Vielfalt als ein Kernindikator für nachhaltiges Wirtschaften sein. 

Um langfristig mehr Unterstützer für den Naturschutz zu gewinnen und zu begeistern, genügt es 
nicht, allein neue Bündnisse und Allianzen zu schmieden. In Ergänzung zur naturwissenschaft-
lich-kognitiv geprägten Umweltbildung sind vor allem deutlich mehr Angebote im Bereich „Na-
turerfahrung und Naturerlebnis“ zu schaffen. Auf diese Weise werden den Entscheidern von 
morgen emotionale und sinnlich erfahrbare Zugänge zur Natur ermöglicht, die Verantwortungs-
bewusstsein begründen und lebenslang prägen. 

Eine Naturschutzstrategie, die allein von Naturschützerinnen und Naturschützern in Verwaltung 
und Verbänden umgesetzt werden soll, kann nicht erfolgreich sein. Deshalb ist diese Natur-
schutzstrategie auch ein Appell an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie ist eine Strategie für 
die Menschen in unserem Land und ihre Ziele können nur mit den Menschen erreicht werden. 
Partizipation, Überzeugung und Anreize sind deshalb ebenso wichtig wie das Ordnungsrecht. Je 
mehr der Naturschutz in den verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen diskutiert und zu einem 
gesamtgesellschaftlichen Thema wird, desto mehr wachsen Bewusstsein und Verständnis für 
seine Notwendigkeit. Letztlich soll diese Strategie dazu beizutragen, dass Naturschutz, biologi-
sche Vielfalt und naturverträgliches Wirtschaften als Synonyme für Lebensqualität und Zukunfts-
sicherung verstanden werden. 
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III. Naturschutzstrategie: Für ein neues Miteinander von Mensch und 
Natur 

III.1. Natur und Mensch 

Natur ist Lebensraum für Mensch, Tiere und Pflanzen, aber auch Wirtschafts- und Produktions-
grundlage. Lebensqualität und Zukunft des Menschen hängen entscheidend von einer intakten 
Natur ab. Diese bietet nicht nur Rohstoffe und Ressourcen, sondern in Form ihrer landschaftli-
chen und biologischen Vielfalt auch Erlebnis, Erholung und Stille. Mit zunehmender Urbanisie-
rung gewinnt eine vielfältige und erlebbare Natur auch im Siedlungsbereich und in Städten eine 
immer größere Bedeutung. 

Natürliche Rohstoffe sind vielfach Basis einer naturverträglichen Produktion in Industrie und 
Handwerk. Darüber hinaus sind die im Laufe der Evolution entstandenen Konstruktions-, Verfah-
rens- und Entwicklungsprinzipien wertvolle Ideengeber. Sie liefern konkrete Vorgaben für techni-
sche Innovationen, die im Rahmen der Bionik für die Entwicklung optimierter Produkte genutzt 
werden können. 

Jenseits internationaler und gesetzlicher Verpflichtungen gibt es zahlreiche Gründe, Natur und 
biologische Vielfalt zu schützen. Neben den ökologischen, ökonomischen, sozialen und kulturel-
len Gründen sind Naturschutz und das Streben nach einer naturverträglichen Lebens- und Wirt-
schaftsweise eine zeitlose ethische Verpflichtung gegenüber künftigen Generationen sowie eine 
im Sinne der von Albert Schweitzer gelehrten „Ehrfurcht vor der Schöpfung“. Mit der Verankerung 
im Grundgesetz Artikel 20a. ist der „Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tiere“ und 
damit der Schutz der biologischen Vielfalt zudem ein Staatsziel mit Verfassungsrang. 

Natur genießt in Deutschland einen sehr hohen Stellenwert. Gleichzeitig setzt erfolgreicher Na-
turschutz auch die Akzeptanz der Bevölkerung voraus. Deshalb ist es von besonderer Bedeu-
tung, möglichst viele Menschen und Verbände an aktuellen Fragestellungen des Naturschutzes 
teilhaben zu lassen sowie in Naturschutzaktivitäten einzubeziehen. Insbesondere gilt dies für 
Land- und Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft, Industrie und Handwerk, Rohstoffabbau, Outdoor-
sport und Tourismus. 

Menschen sollen Natur erleben können, sich in der Natur wohl fühlen und sich seitens des Natur-
schutzes ausdrücklich willkommen fühlen. In der Vergangenheit war Naturschutz oft zu sehr 
durch Vorschriften, Verbote und Konfrontationen geprägt. Heute geht es in besonderer Weise um 
Kooperation, Motivation, Wertschätzung, Erlebnis und Begeisterung. Es sind vor allem die ge-
meinsam erarbeiteten und getragenen Lösungen, die heute erfolgreichen Naturschutz in unse-
rem Land ausmachen. 

 

 

III.2. Natur in Baden-Württemberg – ein Sachstandsbericht 

Die von Natur aus reich strukturierte Landschaft Baden-Württembergs wird seit Jahrhunderten 
fast flächig bewirtschaftet. Nutzungen in Form von Land- und Forstwirtschaft, Gewässerwirtschaft 
und Rohstoffabbau, Siedlung und Verkehr wirken sich zwangsläufig auf die biologische Vielfalt 
aus. Während manche Nutzungen der Biodiversität förderlich sind und z.B. auch zur Vielfalt der 
artenreichen Kulturlandschaft geführt haben, haben in den vergangenen Jahrzehnten vor allem 
die Intensivierung der Landnutzung sowie die fortschreitende Flächenversiegelung und Fragmen-
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Natürliche Rohstoffe sind vielfach Basis einer naturverträglichen Produktion in Industrie und 
Handwerk. Darüber hinaus sind die im Laufe der Evolution entstandenen Konstruktions-, Verfah-
rens- und Entwicklungsprinzipien wertvolle Ideengeber. Sie liefern konkrete Vorgaben für techni-
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Die Schutzbemühungen des Naturschutzes lassen sich vereinfacht in segregative (Schutzgebie-
te) und integrative Maßnahmen (naturverträgliches Wirtschaften) unterteilen. 

Landesweit sind in Baden-Württemberg 1.025 Naturschutzgebiete mit rd. 86.700 ha ausgewie-
sen, die 2,4 % der Landesfläche einnehmen. Damit liegt Baden-Württemberg hinsichtlich Flä-
chenanteil, Zahl und Größe der Naturschutzgebiete unter dem Bundesdurchschnitt. 

Die dringend notwendige Ergänzung dieser Schutzgebietskulisse erfolgte über das europäische 
Recht und die Ausweisung des europäischen kohärenten Schutzgebietssystems Natura 2000. 
Dieses umfasst in Baden-Württemberg 260 Flora-Fauna-Habitat-Gebiete (rd. 414.000 ha = 
11,6 % der Landesfläche, also ohne Bodensee) und 90 Vogelschutzgebiete (rd. 390.000 ha = 
10,9 % der Landesfläche), mit insgesamt über 630.000 ha also 17,3 % der Landesfläche. Für 63 
Natura 2000-Gebiete mit rund 78.000 ha Fläche sind die Managementpläne inzwischen abge-
schlossen. 110 Pläne mit rund 159.000 ha Fläche sind Anfang 2012 in Bearbeitung. 

In den Wäldern des Landes sind zudem 129 Bannwälder auf einer Fläche von 9.405 Hektar (= 
0,7 % der Waldfläche des Landes) und 367 Schonwälder auf 18.137 Hektar (= 1,3 % der Wald-
fläche) ausgewiesen. 

Auch bei den Naturparks, die primär der naturverträglichen Erholung und Umweltbildung dienen, 
wurden mit der Neugründung der Naturparks „Südschwarzwald“ und dem größten deutschen 
Naturpark „Schwarzwald Mitte/Nord“ mit zusammen rd. 700.000 ha Erfolge erzielt. Heute umfas-
sen die Naturparks 32 % der Landesfläche gegenüber 24,5 % im Bundesdurchschnitt. 

Der Biotopschutz konnte seit 1989 wesentlich vorangebracht werden. 1992 wurde in Baden-
Württemberg erstmals der gesetzliche Biotopschutz eingeführt und nachfolgend auch im Lan-
deswaldgesetz verankert. Auf diese Weise sind heute insgesamt 4,1 % der Landesfläche im Wald 
und Offenland vor Beeinträchtigungen geschützt. 

Als Modellregion für nachhaltige Entwicklung wurde 2008 das Biosphärengebiet Schwäbische 
Alb ausgewiesen, das mit 85.269 ha 2,4 % der Landesfläche umfasst und 2009 durch die UNE-
SCO als Biosphärenreservat auch international anerkannt wurde. Die Zonierung in Kernzone (3 
%), Pflegezone (42 %) und Entwicklungszone (55 %) hat das Ziel, die Entwicklung zu einer Mo-
dellregion nachhaltigen Wirtschaftens voranzutreiben. 

Herausragende Verantwortung trägt das Land auch für seine Streuobstbestände, die europa-
weit gesehen ein bedeutsames Natur- und Kulturerbe darstellen. Die Streuobstwiesen in Baden-
Württemberg, mit den Schwerpunkten im Albvorland, in den Vorbergzonen des Oberrheintals, im 
Neckarbecken und im voralpinen Hügel- und Moorland sind die flächenmäßig größten Streuobst-
bestände Europas. Die im Vorland der Schwäbischen Alb gelegenen, über 30.000 Hektar umfas-
senden Streuobstbestände wurden 1991 in die Liste der „Important Bird Areas“ (IBA) in Europa 
aufgenommen und stellen bis heute europaweit die einzige als IBA-Gebiet anerkannte Streu-
obstwiesenlandschaft dar. 

Baden-Württemberg hat mit dem Vertragsnaturschutz nach der Landschaftspflegerichtlinie und 
mit der Aufnahme einzelner Lebensraumtypen in die Agrarumweltmaßnahmen wie dem „Markt-
entlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich (MEKA)“ sowie der „Umweltzulage Wald“ und der 
Förderrichtlinie „Nachhaltige Waldwirtschaft“ den hoheitlichen Naturschutz durch freiwillige 
Instrumente und Kooperation mit den Landwirtinnen und Landwirten und den Waldbewirtschafte-
rinnen und Waldbewirtschaftern als Partner ergänzt. Die Förderung von 17.000 ha Flachland- 
und Bergmähwiesen bzw. der extensiven Grünlandnutzung mit insgesamt 387.000 ha in 2009 im 
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Agrarumweltprogramm MEKA sowie die Förderung von kommunalen Biotopvernetzungskonzep-
ten und ihrer Umsetzung mit rd. 2 Mio. Euro hatten das Ziel, die nachteiligen Auswirkungen der 
modernen Bewirtschaftungsweisen auf die biologische Vielfalt im Offenland zu mildern. 

Neue Wege ist der Naturschutz in Baden-Württemberg vor allem mit dem Projekt des Landes zur 
Erhaltung und Entwicklung von Natur und Umwelt (PLENUM) gegangen. Mit dieser Strategie, die 
in fünf Gebieten in der zweiten Förderperiode umgesetzt wird, unterstützt der Naturschutz die 
Initiativen vor Ort dabei, Naturschutz in Wert zu setzen. Schwerpunkte liegen in der Regional-
vermarktung landwirtschaftlicher Produkte, in der Einrichtung neuer Wertschöpfungsketten und 
Erschließung neuer Märkte sowie in der Stärkung regionaler Tourismusprojekte, die Naturschutz 
erlebbar machen. Hierfür hat das Land seit 2001 bis Ende 2010 in den fünf Projektgebieten All-
gäu-Oberschwaben, Westlicher Bodensee, Schwäbische Alb, Naturgarten Kaiserstuhl und He-
ckengäu rund 1.100 Projekte mit rd. 10 Mio. Euro gefördert und damit ein Gesamtvolumen von 
21,5 Mio. Euro ausgelöst. 

Im Bereich der Naturschutzbildung als wichtigem Bestandteil der Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung hat das Land vielfältige Initiativen entwickelt. Die vier Ökomobile bei den Regierungs-
präsidien (ehemals Bezirksstellen für Naturschutz und Landschaftspflege) werden bereits in der 
zweiten Generation als rollende Klassenzimmer für Schülerinnen, Schüler und Jugendliche ein-
gesetzt. Die sieben Naturschutzzentren der öffentlichen Hand, die das Land unter Beteiligung der 
jeweiligen Landkreise und Standortgemeinden in Bad Wurzach, Eriskrich, Schopfloch, Beur-
on/Donau, Karlsruhe-Rappenwört, am Ruhestein und auf dem Feldberg eingerichtet hat, infor-
mieren und sensibilisieren, mit Ausstellungen und Veranstaltungen, jährlich 250.000 Besucher. 
2010 kamen das Informationszentrum des Biosphärengebietes Schwäbische Alb und sein Netz-
werk mit 15 dezentralen Informationszentren neu hinzu. Weitere Akteurinnen und Akteure sind 
die Stiftung Naturschutzfonds, die Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg, 
das Haus des Waldes, die Naturparkzentren sowie die Naturschutzzentren privater Träger. 

Für die Finanzierung des Naturschutzes im engeren Sinne stellte das Land bisher rund 30 Mio. 
Euro jährlich zur Verfügung. Mit dem Haushalt 2012 sind die Landesmittel auf rund 37 Mio. Euro 
erhöht worden. Ergänzt werden die Landesmittel um rund 7,5 Mio. Euro pro Jahr an Kofinanzie-
rungsmitteln aus dem ELER-Fonds der Europäischen Union. Das Land hat darüber hinaus, in 
beträchtlichem Umfang, für Großprojekte sowohl Bundesfördermittel als auch Gelder aus den 
EU-Programmen Life und Life+ erhalten. So sind für 15 Life-Projekte seit 1996 insgesamt fast 
35,8 Mio. Euro ausgegeben worden bzw. für die 4 noch laufenden Projekte eingeplant. Davon 
konnten über 18 Mio. Euro aus EU-Mitteln eingeworben werden. Eine ähnliche Bilanz erreichen 
die Naturschutzgroßprojekte, für die von 1987 bis einschließlich 2012 Mittel in Höhe von 29 Mio. 
Euro bei einer Bundesförderung von 21,6 Mio. Euro ausgegeben werden, um insbesondere die 
großen Hochmoore Baden-Württembergs wie das Wurzacher Ried oder das Pfrunger-Burgweiler 
Ried zu sanieren oder die Allmendweiden im Bereich Feldberg-Belchen-Oberes Wiesental zu 
erhalten. Insgesamt waren diese Mittel aber bei Weitem nicht ausreichend, um die Vorgaben von 
Natura 2000 und des Naturschutzgesetzes zu erfüllen.  

Trotz aller Anstrengungen und Teilerfolge des Naturschutzes bleibt zu konstatieren, dass der ne-
gative Gesamttrend bezüglich des Verlusts an biologischer Vielfalt nicht gestoppt werden konnte. 
Viele Bemühungen des Naturschutzes werden durch Entwicklungen u.a. im Bereich der Landnut-
zung, Verkehrspolitik und Siedlungsentwicklung konterkariert. Solange Naturschutz in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft nicht als Querschnittsaufgabe verstanden und dadurch nicht flä-
chenwirksam umgesetzt wird (naturverträgliches Wirtschaften, biodiversitäts-verträgliche Land-
nutzung, konsistenter Biotopverbund), wird sich die Negativentwicklung nicht umkehren lassen. 
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III.4.  Warum eine neue Naturschutzstrategie?  

Die beiden ersten Naturschutzstrategien des Landes Baden-Württemberg stammen aus den Jah-
ren 1989 und 1999. Seither haben sich sowohl Natur und Landschaft selbst, als auch die politi-
schen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen erheblich verändert. Die Globalisierung hat 
zu einer Beschleunigung des Strukturwandels, der Technisierung und der Konzentrationsprozes-
se, insbesondere in der Landwirtschaft, geführt. Der demographische Wandel und der Klimawan-
del sind zwei Einflussgrößen, die sich sehr bestimmend auf die zukünftige Art der Landnutzung 
und damit auch auf das Landschaftsbild auswirken werden. 

Die im März 2011 von der damaligen Landesregierung vorgestellte Naturschutzstrategie Ba-
den-Württemberg 2020 beinhaltete eine Situationsbeschreibung und formulierte zahlreiche Ziele 
und Maßnahmen. Insgesamt aber war die Strategie nicht ausreichend auf das Hauptziel europäi-
scher und nationaler Naturschutzpolitik ausgerichtet, den Verlust der biologischen Vielfalt bis 
2020 zu stoppen. Außerdem fehlten für viele der vorgeschlagenen Maßnahmen konkrete Ziel- 
und Zeitvorgaben. Nicht zuletzt betrachtete diese Strategie den Naturschutz nicht ausreichend im 
Kontext nachhaltiger Entwicklung und blendete wichtige Themenfelder und Entwicklungen aus, 
ohne deren Berücksichtigung der Schutz der Natur in unserem Land weder Erfolg noch Akzep-
tanz oder Perspektive haben kann. So bringt z.B. die Energiewende mit dem Ausbau der regene-
rativen Energien gänzlich neue Herausforderungen mit sich. Vor allem neue Energietrassen, 
Pumpspeicherkraftwerke, Windparks und Biogasanlagen sollen so landschafts- und naturverträg-
lich wie möglich realisiert werden und erfordern fachlich und kommunikativ eine intensive Beglei-
tung. Spätestens mit diesen Herausforderungen ist der Naturschutz inmitten der Diskussion um 
die nachhaltige Entwicklung unserer Wirtschaft und unseres Lebensstils angekommen. 

Erfolgreicher Naturschutz lässt sich heute nicht mehr allein mit Schutzgebieten oder durch den 
Schutz von seltenen und/oder gefährdeten Tier- und Pflanzenarten auch außerhalb von Schutz-
gebieten erreichen. Zu umfassend und komplex ist die Gefährdungssituation für die biologische 
Vielfalt – nicht nur in Baden-Württemberg und national, sondern global. Ein wesentlicher Grund 
für die relative Erfolglosigkeit des Naturschutzes ist die Tatsache, dass die wesentlichen Stress-
faktoren außerhalb der Zuständigkeit des Naturschutzes liegen. Hier ist in erster Linie der Wan-
del in der Landnutzung zu nennen, der insbesondere bei der Landwirtschaft in den industrialisier-
ten Ländern zu einer Intensivierung führt, die für die herkömmlichen Arten der Feldflur immer 
weniger Raum lässt. Ebenso zählen der „Flächenverbrauch“ für Siedlung und Verkehr und der 
Klimawandel zu den Ursachen des zunehmenden Verlusts an biologischer Vielfalt. 

Naturverträglichkeit wird künftig ein Schlüsselindikator für nachhaltiges Wirtschaften sein. Es wird 
immer deutlicher, welche gesamtgesellschaftliche Bedeutung und welchen hohen volkswirtschaft-
lichen Wert intakte Ökosysteme haben. Dies haben die TEEB-Berichte (The Economics of Eco-
systems and Biodiversity) deutlich gemacht. 

Aufgrund der genannten Defizite und Herausforderungen hat die Landesregierung im Koalitions-
vertrag vom April 2011 formuliert, dass die Naturschutzstrategie 2020 auf Basis der Nationalen 
Strategie zur biologischen Vielfalt und im Dialog mit den Verbänden weiterentwickelt und mit 
konkreten Zeit- und Maßnahmenplanungen umgesetzt werden soll. 
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Aufgrund der genannten Defizite und Herausforderungen hat die Landesregierung im Koalitions-
vertrag vom April 2011 formuliert, dass die Naturschutzstrategie 2020 auf Basis der Nationalen 
Strategie zur biologischen Vielfalt und im Dialog mit den Verbänden weiterentwickelt und mit 
konkreten Zeit- und Maßnahmenplanungen umgesetzt werden soll. 
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de Ausrichtung von Landwirtschaft, Waldwirtschaft und Gewässerwirtschaft aufgrund 
ihrer Flächenrelevanz höchste Priorität. 

2. Naturschutz ist als elementarer Bestandteil der Bildung für nachhaltige Entwicklung zu 
etablieren, flächendeckend sind vielfältige Möglichkeiten von Naturerfahrung und Naturer-
lebnis – auch im Rahmen des Tourismus – zu schaffen. Naturschutz, biologische Vielfalt 
und naturverträgliches Wirtschaften sollen künftig als Synonyme für Lebensqualität und 
Zukunftssicherung verstanden werden. 

Um diese Ziele zu erreichen, müssen der Naturschutz und sein Stellenwert in allen Bereichen 
des Regierungs- und Verwaltungshandelns (Querschnittsaufgabe Naturschutz) sowie in Wirt-
schaft und Gesellschaft gestärkt werden. 

Dabei soll Naturschutz weit mehr als bisher, unter Beachtung strategischer und kommunikativer 
Gesichtspunkte, entwickelt, im Kontext der Bildung für nachhaltige Entwicklung umgesetzt und 
auf eine breitere Basis gestellt werden. Wenn Naturschutz erfolgreicher sein will als bisher, muss 
er neue Partner suchen, neue Bündnisse eingehen und neuen Entwicklungen gegenüber grund-
sätzlich offen sein. Dies bedingt auch ein selbstkritisches Hinterfragen der bisherigen Instrumente 
und Strategien des Naturschutzes. 

Naturschutz muss mit den Menschen gestaltet und gelebt und unter stärkerer Einbeziehung und 
Beteiligung der Wirtschaft umgesetzt werden. Die Situation von Natur, Landschaft und Umwelt 
sowie die Entwicklung der biologischen Vielfalt werden künftig verstärkt als Indikatoren für natur-
verträgliches Wirtschaften und für Lebensqualität genutzt und somit auch als Standortfaktor 
wahrgenommen. Der ökonomische Wert von Natur und Landschaft soll verstärkt kommuniziert, 
erschlossen und zur gezielten Steigerung der Wertschöpfung, insbesondere im ländlichen Raum, 
genutzt werden. 

 

 

III.6.  Schwerpunkte der Naturschutzstrategie 

Der nachfolgende Text der Naturschutzstrategie ist in acht Hauptkapitel mit 34 Unterkapiteln ge-
gliedert. Sie ordnen die unterschiedlichen Themenfelder, die für die Weiterentwicklung des Na-
turschutzes in Baden-Württemberg sowie für das Erreichen der Ziele dieser Strategie besonders 
relevant sind und geben einen Überblick über die vielfältigen Ansatzpunkte, Naturschutz zu stär-
ken und weiterzuentwickeln. 

In Ergänzung zu dieser inhaltlichen Ordnung gibt es Schwerpunktthemen, die fachlich oder stra-
tegisch begründet sind und diese Naturschutzstrategie in besonderer Weise prägen und charak-
terisieren. 

1. Naturverträgliche Landnutzung und Siedlungsentwicklung 

Das Wirtschaften in der Fläche, konkret Land- und Forstwirtschaft sowie Wasserwirtschaft und 
Siedlungsentwicklung, soll naturverträglicher gestaltet und hinsichtlich künftiger Entwicklungen 
gezielt an der Förderung der Biodiversität ausgerichtet werden. Dazu tragen ein neuer Auftrag für 
die agrarstrukturelle Flurneuordnung, die zu einem Instrument zur Erhaltung und Mehrung der 
biologischen Vielfalt entwickelt werden soll, ebenso bei, wie die geplante landesweite gesamtbe-
triebliche Biodiversitätsberatung für landwirtschaftliche Betriebe, die in gemeinsamer Verantwor-
tung mit den jeweiligen Fachverwaltungen aufgebaut werden soll. Verstärkte Aktivitäten gelten 

Naturschutzstrategie Baden-Württemberg  14 

de Ausrichtung von Landwirtschaft, Waldwirtschaft und Gewässerwirtschaft aufgrund 
ihrer Flächenrelevanz höchste Priorität. 

2. Naturschutz ist als elementarer Bestandteil der Bildung für nachhaltige Entwicklung zu 
etablieren, flächendeckend sind vielfältige Möglichkeiten von Naturerfahrung und Naturer-
lebnis – auch im Rahmen des Tourismus – zu schaffen. Naturschutz, biologische Vielfalt 
und naturverträgliches Wirtschaften sollen künftig als Synonyme für Lebensqualitätund 
Zukunftssicherung verstanden werden. 
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turschutzes in Baden-Württemberg sowie für das Erreichen der Ziele dieser Strategie besonders 
relevant sind und geben einen Überblick über die vielfältigen Ansatzpunkte, Naturschutz zu stär-
ken und weiterzuentwickeln. 

In Ergänzung zu dieser inhaltlichen Ordnung gibt es Schwerpunktthemen, die fachlich oder stra-
tegisch begründet sind und diese Naturschutzstrategie in besonderer Weise prägen und charak-
terisieren.

1. Naturverträgliche Landnutzung und Siedlungsentwicklung 

Das Wirtschaften in der Fläche, konkret Land- und Forstwirtschaft sowie Wasserwirtschaft und 
Siedlungsentwicklung, soll naturverträglichergestaltet und hinsichtlich künftiger Entwicklungen 
gezielt an der Förderung der Biodiversität ausgerichtet werden. Dazu tragen ein neuer Auftrag für 
die agrarstrukturelle Flurneuordnung, die zu einem Instrument zur Erhaltung und Mehrung der 
biologischen Vielfalt entwickelt werden soll, ebenso bei, wie die geplante landesweite gesamtbe-
triebliche Biodiversitätsberatung für landwirtschaftliche Betriebe, die in gemeinsamer Verantwor-
tung mit den jeweiligen Fachverwaltungen aufgebaut werden soll. Verstärkte Aktivitäten gelten 
auch dem Thema Stadtökologie. Hier ist ein Konzept zur Förderung der biologischen Vielfalt in 
den Kommunen sowie die verstärkte Einrichtung von Naturerfahrungsräumen vorgesehen. 
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auch dem Thema Stadtökologie. Hier ist ein Konzept zur Förderung der biologischen Vielfalt in 
den Kommunen sowie die verstärkte Einrichtung von Naturerfahrungsräumen vorgesehen. 

2. Naturschutz und Landschaftspflege 

Die zügige Umsetzung von Natura 2000 – samt der dazu notwendigen personellen und finanziel-
len Ressourcenausstattung – und die Realisierung eines Biotopverbunds auf 10 % der Landes-
fläche sind die Basis für ein konsistentes „Netzwerk Natur“. Zur Absicherung des Landschafts-
pflege- und Regionalmanagements werden flächendeckend Landschaftserhaltungsverbände ein-
gerichtet. Das Artenschutzprogramm wird gezielt fortgeschrieben und auf Landkreisebene umge-
setzt. Wichtige Instrumente zur Umsetzungskontrolle sind aussagekräftige Monitoring-Systeme. 

3. Klimaschutz und Moore 

Einen eigenen Schwerpunkt bildet aufgrund seiner Relevanz für Biodiversität und Klima das 
Thema „Klimaschutz und Moore“. Hier geht es neben der Erarbeitung eines landesweiten Moor-
schutzkonzepts vor allem um konkrete Umsetzungsmaßnahmen zur Renaturierung, Wieder-
vernässung und klimaschonenden Bewirtschaftung von Mooren.  

4. Nachhaltiges und naturverträgliches Wirtschaften 

Großschutzgebiete sind Modellregionen für nachhaltige Entwicklung. Um laufende und mögliche 
Projekte, z.B. die Einrichtung eines ersten Nationalparks und eines zweiten Biosphärengebiets, 
zu bündeln und stringent weiterzuentwickeln, wird eine landesweite Konzeption für großflächigen 
Naturschutz erarbeitet. Neue Akzente stellen hier zudem die Themen Naturschutzökonomie so-
wie eine verstärkte Ansprache und Einbindung der Wirtschaft dar. 

5. Naturerfahrung, Bildung, Kommunikation – für eine nachhaltige Entwicklung 

Hier geht es um die elementare Bedeutung von Naturerfahrung und Naturerlebnis für ein neues 
Naturbewusstsein. Schwerpunkt ist die Stärkung der Bildung für nachhaltige Entwicklung in Bil-
dungsplänen und Bildungseinrichtungen. Zudem sollen Image, Akzeptanz und Bedeutung des 
Naturschutzes durch neue Akzente und Professionalisierung im Bereich der Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit gestärkt werden. 

 

 

III.7.  Umsetzungsschwerpunkte und Umsetzungskontrolle 

Unter der Überschrift „Handlungs- und Umsetzungsschwerpunkte“ finden sich in den einzel-
nen Kapiteln diejenigen Ziele und Maßnahmen aufgelistet, die vorrangig in der laufenden Legisla-
turperiode bis 2016 umgesetzt werden sollen und einen konkreten sowie kontrollier- bzw. mess-
baren Beitrag zur direkten oder indirekten Förderung der biologischen Vielfalt leisten. 

Die Auswahl der Handlungs- und Umsetzungsschwerpunkte ist naturschutzfachlich-strategisch 
begründet und stellt keine inhaltliche Priorisierung dar. Vielmehr sind alle in der Strategie ge-
nannten Ziele und Maßnahmen als gleichwertig zu betrachten und umzusetzen, um das überge-
ordnete Ziel „Schutz und Vermehrung der biologischen Vielfalt“ erreichen zu können. 

Große Bedeutung misst die Landesregierung einer transparenten Umsetzungskontrolle bei. 
Diese umfasst eine jährliche Information des, die Landesregierung beratenden, Fachausschus-
ses für Naturschutzfragen, dem u.a. Vertreterinnen und Vertreter der Naturschutzverbände, der 
Land- und Forstwirtschaft sowie der Umweltwissenschaften angehören. Zudem wird die Landes-
regierung einmal pro Legislaturperiode dem Landtag einen Bericht zur Umsetzung der Natur-
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Naturschutzes durch neue Akzente und Professionalisierung im Bereich der Kommunikation und 
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III.7. Umsetzungsschwerpunkte und Umsetzungskontrolle 

Unter der Überschrift „Handlungs- und Umsetzungsschwerpunkte“ finden sich in den 
einzelnen Kapiteln diejenigen Ziele und Maßnahmen aufgelistet, die vorrangig in der laufenden 
Legislaturperiode bis 2016 umgesetzt werden sollen und einen konkreten sowie kontrollier- bzw. 
messbaren Beitrag zur direkten oder indirekten Förderung der biologischen Vielfalt leisten. 

Die Auswahl der Handlungs- und Umsetzungsschwerpunkte ist naturschutzfachlich-strategisch 
begründet und stellt keine inhaltliche Priorisierung dar. Vielmehr sind alle in der Strategie genann-
ten Ziele und Maßnahmen als gleichwertig zu betrachten und umzusetzen, um das übergeordne-
te Ziel „Schutz und Vermehrung der biologischen Vielfalt“ erreichen zu können. 

Große Bedeutung misst die Landesregierung einer transparenten Umsetzungskontrolle bei. 
Diese umfasst eine jährliche Information des, die Landesregierung beratenden, Fachausschus-
ses für Naturschutzfragen, dem u.a. Vertreterinnen und Vertreter der Naturschutzverbände, der 
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Landschaft. Damit zeichnet das Gesetz exakt den Spannungsbogen zwischen Schutz und Nut-
zung, zwischen Mensch und Natur nach, wie er für jede Kulturlandschaft prägend ist. 

Die Bewahrung, nachhaltige Nutzung und zukunftsfähige Fortentwicklung der vielfältigen Kultur-
landschaft unseres Landes sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Dabei sind Zielkonflikte zwi-
schen Nutzungsansprüchen und dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen unvermeidlich. 
Sich ändernde Rahmenbedingungen wie der demografische Wandel, die Weiterentwicklung der 
Industrie- zur Wissensgesellschaft, der Rückgang der natürlichen Ressourcen sowie der Klima-
wandel machen ganzheitliche Konzepte für einen wirksamen Schutz und eine zukunftsfähige 
Entwicklung von Kulturlandschaften im Ländlichen Raum wie in Ballungsräumen erforderlich.  

Kulturlandschaft ist in permanentem Wandel und muss sich weiter entwickeln können. So sollen 
einerseits möglichst viele der multifunktionalen Qualitäten der regional unterschiedlichen Kultur-
landschaften erhalten werden. Andererseits ist es aber auch wichtig, neue Entwicklungen zuzu-
lassen oder sogar bewusst zu initiieren und zu fördern. Lebensräume aus kulturhistorischen oder 
ökologischen Gründen dauerhaft zu pflegen, bleibt dort erforderlich, wo anders die spezifische 
Biodiversität nicht erhalten werden kann oder diese Landschaften ein wertvolles geschichtliches 
Kulturerbe sind. 

Ein „allein richtiges“ und damit auch allgemein gültiges und akzeptiertes Leitbild für eine „Wun-
schlandschaft Baden-Württemberg“ gibt es nicht. Zu unterschiedlich sind die Interessen und An-
forderungen von Landnutzer- und anderen Bevölkerungsgruppen, Einzelpersonen und Verbän-
den. Auch wenn die meisten Menschen Heimat mit einem ganz bestimmten, gewohnten Land-
schaftsbild verbinden, so findet in der Realität doch eine stete Veränderung der Landschaft statt. 
Und dies nicht nur durch den Wechsel landwirtschaftlicher Kulturen oder Eingriffe, z.B. in Form 
von Abbaustätten. Auch Landschaftselemente wie Streuobstwiesen und Hecken wachsen, ver-
ändern sich und altern. Und geradezu charakteristisch ist die Unberechenbarkeit der Entwicklung 
von Wildnis. 

Einfacher als die Verständigung auf einheitliche Bilder ist daher ein Konsens über Handlungs- 
oder Leitprinzipien. Diese machen sich an konkreten Qualitätszielen fest. Sie fixieren die Rah-
menbedingungen, lassen jedoch Freiheiten für unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten. 

 

Leitprinzipien der Kulturlandschaftsentwicklung 

Die Naturschutzstrategie orientiert sich an folgenden Leitprinzipien der Kulturlandschaftsent-
wicklung: 

1. Die Entwicklung der Landschaft erfolgt im Sinne der nachhaltigen Entwicklung. Dies bedeu-
tet Schutz sowie schonende Nutzung der natürlichen Ressourcen, ermöglicht auf der anderen 
Seite aber auch wirtschaftliche Entwicklung und landschaftliche Veränderung, sofern diese 
natur-, umwelt- und sozialverträglich erfolgen. 

2. Zielvorgabe ist eine naturraum- und kulturraumtypische Vielfalt, die Habitatvielfalt und regio-
nal unterschiedlich ausgeprägte Biodiversität einschließt. 

3. Die spezifische Identität der Landschaft bleibt gewahrt oder wird durch eine andere unver-
wechselbare Identität mit naturraumtypischen Kulturlandschaftselementen ersetzt. 

4. Die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen werden so entwickelt, dass die regionale 
Wertschöpfung gefördert wird. Struktur- und artenreiche Kulturlandschaft soll nicht nur ge-
pflegt, sondern auch wirtschaftlich genutzt werden. 
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verändern sich und altern. Und geradezu charakteristisch ist die Unberechenbarkeit der Entwick-
lung von Wildnis. 

Einfacher als die Verständigung auf einheitliche Bilder ist daher ein Konsens über Handlungs- 
oder Leitprinzipien. Diese machen sich an konkreten Qualitätszielen fest. Sie fixieren die Rah-
menbedingungen, lassen jedoch Freiheiten für unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten. 

Leitprinzipien der Kulturlandschaftsentwicklung

Die Naturschutzstrategie orientiert sich an folgenden Leitprinzipien der Kulturlandschaftsent-
wicklung:

1. Die Entwicklung der Landschaft erfolgt im Sinne der nachhaltigen Entwicklung. Dies bedeu-
tet Schutz sowie schonende Nutzung der natürlichen Ressourcen, ermöglicht auf der anderen 
Seite aber auch wirtschaftliche Entwicklung und landschaftliche Veränderung, sofern diese 
natur-, umwelt- und sozialverträglich erfolgen.

2. Zielvorgabe ist eine naturraum- und kulturraumtypische Vielfalt, die Habitatvielfalt und regio-
nal unterschiedlich ausgeprägte Biodiversität einschließt.

3. Die spezifische Identität der Landschaft bleibt gewahrt oder wird durch eine andere unver-
wechselbare Identität mit naturraumtypischen Kulturlandschaftselementen ersetzt.

4. Die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen werden so entwickelt, dass die regionale 
Wertschöpfung gefördert wird. Struktur- und artenreiche Kulturlandschaft soll nicht nur ge-
pflegt, sondern auch wirtschaftlich genutzt werden.

5. Die wichtigsten Landschaftsfunktionen werden sichergestellt (z.B. Biotopverbund, Grund-
wasserneubildung, Wasserretention, CO2-Bindung, Erholung, Naturerlebnis).

6. Flächenverbrauch und Landschaftszerschneidung werden minimiert und wo möglich 
rückgängig gemacht.
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5. Die wichtigsten Landschaftsfunktionen werden sichergestellt (z.B. Biotopverbund, Grund-
wasserneubildung, Wasserretention, CO2-Bindung, Erholung, Naturerlebnis). 

6. Flächenverbrauch und Landschaftszerschneidung werden minimiert und wo möglich 
rückgängig gemacht. 

7. Es werden Flächen bereitgestellt, die ohne Zielvorgaben natürliche Dynamik und natürli-
che Prozesse ermöglichen. 

8. Für traditionelle Kulturlebensräume wie z.B. Streuobstbestände, Streuwiesen, Magerrasen, 
Steillagen-Weinbauterrassen, Mittel- und Niederwälder werden gezielt Konzepte erarbeitet, 
die eine neue In-Wert-Setzung ihrer Produkte und eine möglichst hohe wirtschaftliche Renta-
bilität der Nutzung zum Ziel haben. 

9. Kulturlebensräume, die keine Nutzfunktion mehr besitzen, werden geschützt und gepflegt,  
 um ihre spezifische Biodiversität zu erhalten. 

 
 
IV.2. Natur- und klimaverträgliche Landwirtschaft 

Wo stehen wir?  

Etwa 45 % der Fläche Baden-Württembergs werden landwirtschaftlich genutzt. Landwirtschaft 
erhält und verändert Lebensräume der Tier- und Pflanzenwelt. Der Beitrag der Landwirtschaft zur 
Erhaltung und Pflege von Natur und Landschaft ist vielfach dokumentiert und gewürdigt. Das 
Land Baden-Württemberg hat Anfang der 1990er-Jahre mit der Einführung des Kulturland-
schaftsprogramms MEKA und der Landschaftspflegerichtlinie bundesweit Pionierarbeit geleistet. 
Beide Programme enthalten generelle und individuelle Angebote, die von den landwirtschaftli-
chen Betrieben in breitem Umfang angenommen werden, und innerhalb der Landwirtschaft zu 
einer deutlichen Akzeptanzsteigerung des Naturschutzes beigetragen haben. Parallel dazu ha-
ben allerdings ökonomische und strukturelle Zwänge bewirkt, dass die ökonomische Realität in 
der Landwirtschaft und die Zielvorstellungen des Naturschutzes immer weiter auseinanderdriften. 
 

„Natürliche Natur“: Natur-Oasen und Natur-Museen 

Vor ca. 10.000 Jahren begannen in Mitteleuropa mit dem Ackerbau die Rodung der teils flächen-
deckend geschlossenen Wälder sowie die Kultivierung halb offener Weidelandschaften. Dies 
leitete den Wandel von der Natur- zur Kulturlandschaft ein. Waren es damals zunächst kleine 
Inseln von Nutzflächen in der Naturlandschaft, existieren heute nur noch kleinflächige Relikte der 
ursprünglichen Naturlandschaft innerhalb der flächendeckend bewirtschafteten Kulturlandschaft. 
Diese vermitteln uns als „Natur-Museen“ einen kleinen Eindruck der ursprünglichen Naturland-
schaften.  

Solche Reste „natürlicher Natur“ sind z.B. Urwaldrelikte, Quellen, Waldbäche, Uferabbrüche, 
Wasserfälle, Seen, Hochmoore, Schluchten, Felsen und Geröllhalden. Sie finden sich heute vor 
allem dort, wo sich eine Nutzung oder Bewirtschaftung nicht lohnt, wo es zu nass, zu steil, zu 
trocken oder zu steinig ist. Viele dieser Orte, die nicht nutzbar sind, wurden früher als „Unland“ 
bezeichnet – heute stellen sie oft besonders wertvolle Naturschutzflächen unseres Landes dar. 
Viele von ihnen sind im Rahmen der FFH-Richtlinie geschützt.  

Diese Natur-Oasen sind Orte der Ungestörtheit und Ruhe einerseits, Orte natürlicher Dynamik 
und aktiver natürlicher Prozesse andererseits. Vielfach befinden sie sich in eigens dafür ausge-
wiesenen Schutzgebieten und beherbergen eine außergewöhnliche biologische Vielfalt. Neben 
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che Prozesse ermöglichen.
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Steillagen-Weinbauterrassen, Mittel- und Niederwälder werden gezielt Konzepte erarbeitet, 
die eine neue In-Wert-Setzung ihrer Produkte und eine möglichst hohe wirtschaftliche Renta-
bilität der Nutzung zum Ziel haben.

9. Kulturlebensräume, die keine Nutzfunktion mehr besitzen, werden geschützt und gepflegt,  
um ihre spezifische Biodiversität zu erhalten.
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chen Betrieben in breitem Umfang angenommen werden, und innerhalb der Landwirtschaft zu 
einer deutlichen Akzeptanzsteigerung des Naturschutzes beigetragen haben. Parallel dazu ha-
ben allerdings ökonomische und strukturelle Zwänge bewirkt, dass die ökonomische Realität in 
der Landwirtschaft und die Zielvorstellungen des Naturschutzes immer weiter auseinanderdriften. 

„Natürliche Natur“: Natur-Oasen und Natur-Museen

Vor ca. 10.000 Jahren begannen in Mitteleuropa mit dem Ackerbau die Rodung der teils flächen-
deckend geschlossenen Wälder sowie die Kultivierung halboffener Weidelandschaften. Dies lei-
tete den Wandel von der Natur- zur Kulturlandschaft ein. Waren es damals zunächst kleine Inseln 
von Nutzflächen in der Naturlandschaft, existieren heute nur noch kleinflächige Relikte der ur-
sprünglichen Naturlandschaft innerhalb der flächendeckend bewirtschafteten Kulturlandschaft. 
Diese vermitteln uns als „Natur-Museen“ einen kleinen Eindruck der ursprünglichen Naturland-
schaften.

Solche Reste „natürlicher Natur“ sind z.B. Urwaldrelikte, Quellen, Waldbäche, Uferabbrüche, 
Wasserfälle, Seen, Hochmoore, Schluchten, Felsen und Geröllhalden. Sie finden sich heute vor 
allem dort, wo sich eine Nutzung oder Bewirtschaftung nicht lohnt, wo es zu nass, zu steil, zu 
trocken oder zu steinig ist. Viele dieser Orte, die nicht nutzbar sind, wurden früher als „Unland“ 
bezeichnet – heute stellen sie oft besonders wertvolle Naturschutzflächen unseres Landes dar. 
Viele von ihnen sind im Rahmen der FFH-Richtlinie geschützt. 

Diese Natur-Oasen sind Orte der Ungestörtheit und Ruhe einerseits, Orte natürlicher Dynamik 
und aktiver natürlicher Prozesse andererseits. Vielfach befinden sie sich in eigens dafür ausge-
wiesenen Schutzgebieten und beherbergen eine außergewöhnliche biologische Vielfalt. Neben 
ihrer Bedeutung für seltene Tier- und Pflanzenarten sind solche Natur-Museen wichtige Stätten 
für Umweltforschung, Naturbeobachtung und ungestörte Erholung. Hier ist es möglich, Natur und 
insbesondere ihre unbeeinflussten Prozesse untersuchen, erleben und bestaunen zu können. 
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ihrer Bedeutung für seltene Tier- und Pflanzenarten sind solche Natur-Museen wichtige Stätten 
für Umweltforschung, Naturbeobachtung und ungestörte Erholung. Hier ist es möglich, Natur und 
insbesondere ihre unbeeinflussten Prozesse untersuchen, erleben und bestaunen zu können.  

 
In den letzten Jahrzehnten fand eine Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung statt und 
damit fast flächendeckend eine Landschaftsveränderung mit historischer Dimension. In den 
Gunstlagen haben Rationalisierungs- und Intensivierungsmaßnahmen aller Art zum Verlust von 
Kleinlebensräumen sowie zum Abbau der Samenbank in Acker- und Grünlandböden und damit 
zum Biodiversitätsverlust beigetragen. Speziell in Mittelgebirgslagen und auf arbeitsökonomisch 
ungünstigen Standorten sind dagegen manche Extensivgrünland-Standorte von Aufforstung bzw. 
Sukzession bedroht. 

Der zunehmende Anbau nachwachsender Rohstoffe, insbesondere zur Energiegewinnung, führte 
in den letzten Jahren in vielen Regionen zu einer zusätzlichen Flächenbeanspruchung, zu Grün-
landumbruch und, möglicherweise stellenweise, auch zur Erhöhung der Nitratwerte in Oberflä-
chen- und Grundwasser und damit zu weiteren Gefährdungen der Biodiversität. Auch aufgrund 
dieser Problematik sowie aus Klimaschutzgründen hat die Landesregierung im Dezember 2011 
ein zunächst bis Ende 2015 befristetes Umwandlungsverbot für Grünland erlassen. 

 

„Kultur-Natur“: Die Landschaft als Spiegel der Gesellschaft 

Landschaften stellen immer einen Spiegel des menschlichen Wirtschaftens dar. Natur in Baden-
Württemberg bedeutet in der Regel Natur und Kultur, denn der größte Teil unserer Landschaften 
ist vom Menschen über Jahrhunderte hinweg genutzt und dadurch verändert worden. Die heutige 
landschaftliche Vielfalt entstand vielfach als Folge der Nutzung von Grenzertragsstandorten z.B. 
auf Kuppen, in Hanglagen und auf flachgründigen, steinigen Böden. Andere Kulturlebensräume 
entstanden aufgrund spezieller Produktionsziele bzw. Nutzungen, so z.B. Niederwälder, Streu-
obstwiesen, Klosterweiher, Torfstiche oder Kopfweiden. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen für die Entstehung vieler solcher Landschaftselemente sind heute nicht mehr gegeben. Sie 
sind Relikte der Wirtschaftsgeschichte, prägen jedoch noch heute das Erscheinungsbild unserer 
Landschaft. Viele dieser Kulturlebensräume sind heute Bestandteil des europäischen Schutzge-
bietsverbunds Natura 2000. Neben ihrer Bedeutung für den Naturschutz verfügen reich geglie-
derte Kulturlandschaften meist auch über einen hohen ästhetischen und soziokulturellen Wert. 

Auch Siedlungsräume, Stadtlandschaften, Gewerbeflächen und Abbaustätten stellen Kulturland-
schaften dar. Teilweise sind diese sehr lebensfeindlich, teilweise weisen sie aber auch eine hohe 
Vielfalt an Lebensräumen und Arten auf. Vielfach sind es besonders spezialisierte oder anpas-
sungsfähige Tier- und Pflanzenarten, die hier vorkommen. Auch in der offenen Landschaft gibt es 
beide Extreme: hier großflächig intensiv genutzte, maschinengerecht gestaltete Äcker, Wiesen, 
Fichtenmonokulturen und Sonderkulturen; dort extensiv genutzte Kulturlandschaften, naturnahe 
Wälder oder durch Landschaftspflege erhaltene Lebensräume mit oftmals seltenen und hochgra-
dig gefährdeten Tier- und Pflanzenarten. 

 
Bewirtschaftungs-Veränderungen in der Landwirtschaft sind unverändert eine der Hauptgefahren 
für die Artenvielfalt. Die meisten Vogelarten, die auf Äckern, Wiesen und Weiden brüten, gehen 
wegen der hohen Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung weiter im Bestand zurück. Fast 
60 % der Vogelarten der offenen Kultur- und Agrarlandschaft in Deutschland sind als gefährdet 
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chen- und Grundwasser und damit zu weiteren Gefährdungen der Biodiversität. Auch aufgrund 
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gen für die Entstehung vieler solcher Landschaftselemente sind heute nicht mehr gegeben. Sie 
sind Relikte der Wirtschaftsgeschichte, prägen jedoch noch heute das Erscheinungsbild unserer 
Landschaft. Viele dieser Kulturlebensräume sind heute Bestandteil des europäischen Schutzge-
bietsverbunds Natura 2000. Neben ihrer Bedeutung für den Naturschutz verfügen reich geglie-
derte Kulturlandschaften meist auch über einen hohen ästhetischen und soziokulturellen Wert.

Auch Siedlungsräume, Stadtlandschaften, Gewerbeflächen und Abbaustätten stellen Kulturland-
schaften dar. Teilweise sind diese sehr lebensfeindlich, teilweise weisen sie aber auch eine hohe 
Vielfalt an Lebensräumen und Arten auf. Vielfach sind es besonders spezialisierte oder anpas-
sungsfähige Tier- und Pflanzenarten, die hier vorkommen. Auch in der offenen Landschaft gibt es 
beide Extreme: hier großflächig intensiv genutzte, maschinengerecht gestaltete Äcker, Wiesen, 
Fichtenmonokulturen und Sonderkulturen; dort extensiv genutzte Kulturlandschaften, naturnahe 
Wälder oder durch Landschaftspflege erhaltene Lebensräume mit oftmals seltenen und hochgra-
dig gefährdeten Tier- und Pflanzenarten.

Bewirtschaftungs-Veränderungen in der Landwirtschaft sind unverändert eine der Hauptgefahren 
für die Artenvielfalt. Die meisten Vogelarten, die auf Äckern, Wiesen und Weiden brüten, gehen 
wegen der hohen Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung weiter im Bestand zurück. Fast 
60 % der Vogelarten der offenen Kultur- und Agrarlandschaft in Deutschland sind als gefährdet 
eingestuft oder stehen auf der sogenannten Vorwarnliste. Genauso hoch ist der Anteil der Feld-
vogelarten, der aktuell eine abnehmende Bestandsentwicklung zeigt. Die Umstellung auf ökologi-
schen Landbau stellt in diesem Zusammenhang eine aktive Maßnahme zur Förderung der Biodi-
versität dar. Auch aus diesem Grund wurde im Sommer 2011 die zuvor ausgesetzte Umstel-
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eingestuft oder stehen auf der sogenannten Vorwarnliste. Genauso hoch ist der Anteil der Feld-
vogelarten, der aktuell eine abnehmende Bestandsentwicklung zeigt. Die Umstellung auf ökologi-
schen Landbau stellt in diesem Zusammenhang eine aktive Maßnahme zur Förderung der Bio-
diversität dar. Auch aus diesem Grund wurde im Sommer 2011 die zuvor ausgesetzte Umstel-
lungsförderung auf ökologischen Landbau wieder eingeführt und 2012 ein Gesamtplan „Bio aus 
Baden-Württemberg“ gestartet. Wertvolle Lebensräume sind durch Brachfallen einerseits und 
Intensivierung andererseits bedroht. Zur großflächigen Intensivierung trägt aktuell vor allem die 
Biomassegewinnung bei. Aber auch der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen – derzeit in 
Deutschland grundsätzlich nicht zugelassen – kann eine Gefährdung der biologischen Vielfalt 
darstellen, u.a. für Vögel, Bienen, Schmetterlinge und Wildpflanzen. 

Landwirtschaft ist untrennbar mit Bodenschutz verbunden und Böden spielen eine wichtige Rolle 
im weltweiten Klimageschehen. Sie bilden nach den Meeren den zweitgrößten Kohlenstoffspei-
cher. In den Böden der Erde sind rund 1500 Gigatonnen Kohlenstoff in Form von Humus und Torf 
gespeichert, rund doppelt so viel wie in der Atmosphäre und rund dreimal so viel wie in der le-
benden Biomasse. Insbesondere organische Böden wie Moore, Anmoore und Anmoorgleye spei-
chern große Mengen an Kohlenstoff.  

Neben den natürlichen Bodenverhältnissen entscheidet primär die Art und Intensität landwirt-
schaftlicher Nutzung, in welchen Mengen und Raten klimawirksame Gase in Form von Kohlendi-
oxid, Lachgas und Methan in die Atmosphäre entweichen. Sie sind auch entscheidend dafür, wie 
sich der Kohlenstoffvorrat ändert, ob Böden eine Senke oder eine Quelle für Treibhausgase sind. 
So fördert eine pfluglose Bearbeitung und die Umwandlung von Acker in Grünland die Kohlen-
stoffbindung. Jedoch führen der Umbruch von Grünland und die Entwässerung von Mooren oder 
grundwasserbeeinflussten Böden zum Abbau von organischer Substanz und damit zur Freiset-
zung von klimarelevanten Gasen. 

 

Unsere Handlungs- und Umsetzungsschwerpunkte 

1. Wir werden den Rückgang der Biodiversität in den Agrarökosystemen des Landes 
stoppen und für die typischen Arten der Agrarlandschaft einen Aufwärtstrend erreichen. 

>>> Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Agrarförderprogramme in der ersten 
und zweiten Säule um Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt ergänzt 
und finanziell ausreichend ausgestattet werden. 

2. Wir werden einen „günstigen Erhaltungszustand“ für alle für die Kulturlandschaft des 
Landes typischen Arten sowie für die europarechtlich geschützten Lebensraumtypen und 
Tier- und Pflanzenarten erreichen. 

>>> Wir werden die Kreispflegeprogramme verstärkt an diesem Ziel ausrichten. 

3. Wir werden eine umfassende Streuobstkonzeption erarbeiten und sukzessive umsetzen. 

 Wir werden  

  >>> die Streuobstkonzeption im Laufe der Legislaturperiode erarbeiten, 

>>> die Sortenerhaltungszentrale ausbauen und die Sortenerhaltungsgärten erfas-
sen, weiterentwickeln und mit ähnlichen Einrichtungen in anderen Bundesländern 
bis Ende 2014 vernetzen, 

  >>> die Streuobst-Aufpreisvermarktung unterstützen und weiter ausbauen. 
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4. Wir werden die Nährstoffüberschüsse der Landwirtschaft, insbesondere von Stickstoff 
und Phosphor, reduzieren. Diese führen zu einer Belastung und Eutrophierung von Böden, 
Grundwasser, Oberflächengewässer, Luft und Klima mit negativen Auswirkungen auf Bio-
topqualität und Biodiversität. In der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt ist für 
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Dieser Themenkomplex wird derzeit im Rahmen der „Gesamtkonzeption Waldnaturschutz“ an 
der FVA bearbeitet, die damit auch ein Umsetzungskonzept dieser Naturschutzstrategie darstellt. 

Weitere Aspekte mit hoher Relevanz für den Waldnaturschutz sind die teilweise noch ungelöste 
Wald-Wild-Problematik, der fortschreitende Flächenverbrauch und die weitere Fragmentierung 
der Wälder. Zudem stellen der Klimawandel und die dadurch verursachten zunehmenden Witte-
rungsextreme sowohl den Wald, die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer als auch den Natur-
schutz im Wald vor große neue und noch nicht im Detail absehbare Herausforderungen. 

Die integrativen und segregativen Instrumente des Waldnaturschutzes werden in den folgenden 
Info-Boxen näher erläutert. 

Naturnahe Waldwirtschaft 

Um die Holzentnahme möglichst optimal mit den vielfältigen ökologischen und sozialen Funktio-
nen des Waldes zu vereinbaren, wurde vor rund 40 Jahren von der Landesforstverwaltung Ba-
den-Württemberg das Leitbild der naturnahen Waldwirtschaft eingeführt. Die naturnahe Wald-
wirtschaft orientiert sich an der natürlichen Waldgesellschaft des jeweiligen Standorts und nutzt 
die Fähigkeit der Waldökosysteme zur Selbstorganisation. Diese sogenannte „biologische Au-
tomation“ ermöglicht eine kosteneffiziente und vergleichsweise risikoarme Waldbewirtschaftung. 
Kostenintensive Maßnahmen wie Pflanzung und Zäunung werden reduziert, an ihre Stelle treten 
Verfahren der Naturverjüngung. Außerdem werden durch die erhöhte Stabilität naturnaher Wäl-
der betriebswirtschaftliche Risiken wie Sturmwurf, Feuer oder Insektenfraß reduziert. Die Grund-
lagen für die naturnahe Waldwirtschaft sind u.a. in der Dienstanweisung für die Forsteinrichtung 
(FED 2000) festgelegt. Im Rahmen der „Gesamtkonzeption Waldnaturschutz“ werden die Hand-
lungsleitsätze der naturnahen Waldwirtschaft in Baden-Württemberg weiter konkretisiert.  

 

Alt- und Totholzkonzept (AuT-Konzept)  

Altholz sowie stehendes und liegendes Totholz sind für zahlreiche Arten wie Spechte, Fleder-
mäuse, Käfer und Pilze wichtige Lebensstätten. Das AuT-Konzept des Landesbetriebs ForstBW 
sieht vor, dass im Staatswald die durch die ordnungsgemäße Forstwirtschaft und selbst durch 
die naturnahe Waldwirtschaft üblicherweise gekappte Alters- und Zerfallsphase von Bäumen auf 
einem bestimmten Prozentsatz der Fläche erhalten wird. Hierzu werden Waldrefugien und Habi-
tatbaumgruppen ausgewiesen, die der natürlichen Alterung und dem anschließenden Zerfall 
überlassen werden.  

Das gemeinsam von der FVA und der LUBW erarbeitete AuT-Konzept wird im Staatswald ver-
bindlich umgesetzt. Es dient in erster Linie der Erhaltung oder Wiederherstellung des günstigen 
Erhaltungszustands der vom Konzept erfassten Arten. Zugleich erfüllt das Konzept die Forde-
rung des § 38 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) nach „vorbeugenden Schutzmaß-
nahmen“ und gewährleistet die Einhaltung der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen 
für die unter das Konzept fallenden Arten, wodurch Rechtssicherheit für die tägliche Arbeit der 
Waldbewirtschaftung im Staatswald geschaffen wird.  

Bis zum Jahr 2020 sollen sich so rund vier Prozent der Staatswaldfläche in Habitatbaumgruppen 
und Waldrefugien auf natürliche Art und Weise entwickeln können. Hervorzuheben ist, dass das 
Konzept im Rahmen der naturnahen Waldwirtschaft auf der gesamten Fläche zum Tragen 
kommt, es sich also um einen überwiegend integrativen Ansatz handelt. Das Modell kann auch 
auf Kommunal- und Privatwälder übertragen werden – darüber entscheiden allerdings die Wald-
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rungsextreme sowohl den Wald, die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer als auch den Natur-
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einem bestimmten Prozentsatz der Fläche erhalten wird. Hierzu werden Waldrefugien und Habi-
tatbaumgruppen ausgewiesen, die der natürlichen Alterung und dem anschließenden Zerfall 
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Das gemeinsam von der FVA und der LUBW erarbeitete AuT-Konzept wird im Staatswald ver-
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für die unter das Konzept fallenden Arten, wodurch Rechtssicherheit für die tägliche Arbeit der 
Waldbewirtschaftung im Staatswald geschaffen wird. 

Bis zum Jahr 2020 sollen sich so rund vier Prozent der Staatswaldfläche in Habitatbaumgruppen 
und Waldrefugien auf natürliche Art und Weise entwickeln können. Hervorzuheben ist, dass das 
Konzept im Rahmen der naturnahen Waldwirtschaft auf der gesamten Fläche zum Tragen 
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IV.5. Stadtökologie und Stadtnatur 

Wo stehen wir? 

Städte sind weltweit zum Hauptlebensraum des Menschen geworden. Heute lebt bereits mehr als 
die Hälfte der Menschheit in Städten oder Ballungsräumen und die Urbanisierung schreitet fort. 
Auch in Baden-Württemberg wird für viele Regionen ein Wachstum der Siedlungsräume prognos-
tiziert. Da ein großer Teil der Umweltbelastungen seinen Ursprung in den Städten und Ballungs-
räumen hat, liegt hier auch ein zentraler Ansatzpunkt für einen neuen und zukunftsfähigen Le-
bensstil sowie einen nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen. 

Die Neuschaffung von Wohnraum und Gewerbeflächen kollidiert häufig mit Interessen des Res-
sourcenschutzes, Naturschutzes oder der Lebensqualität der Menschen, sofern nicht entspre-
chende Ausgleichsmaßnahmen erfolgen. Eine Nachverdichtung im Sinne einer effizienten Flä-
chennutzung geht zu Lasten innerstädtischer Freiflächen, die Inanspruchnahme neuer Flächen 
dagegen führt zu zusätzlichem Flächenverbrauch. Dieses Grundsatzproblem muss im konkreten 
Einzelfall gelöst werden. Ziel ist die Realisierung des Leitbilds „Stadt der kurzen Wege“, um zu 
einer besseren Verzahnung und funktionalen Mischung der für Wohnen, Arbeit, Freizeit und 
Grundversorgung benötigten Infrastruktur zu kommen. Dies reduziert Verkehr und Lärm, spart 
Energie und verbessert die Lebensqualität in den Städten. 

Die Städtebauförderung ist heute ein Leitprogramm für nachhaltige Stadtentwicklung. Sie zielt 
auf baulich vorgenutzte Bestandsgebiete und dient dem Abbau städtebaulicher Missstände und 
der Modernisierung gewachsener baulicher Strukturen. Neben wirtschaftlichen, kulturellen und 
sozialen Aspekten berücksichtigt die Städtebauförderung ausdrücklich auch ökologische Inte-
ressen wie z.B. Maßnahmen zur Energieeffizienz im Altbaubestand und Verbesserung des 
Stadtklimas. Neue Herausforderungen wie der demographische Wandel, die Globalisierung, der 
Klimawandel, die Gleichzeitigkeit von Schrumpfung und Wachstum sowie soziale Veränderun-
gen erfordern eine Weiterentwicklung der städtebaulichen Leitideen und Entwicklungskonzepte 
zu integrierten Planungsansätzen. Hierbei kommt einer frühzeitigen und umfassenden Bürgerbe-
teiligung eine wachsende Bedeutung zu. 

Für den Naturschutz ist die Entwicklung von Siedlungsgebieten eine enorme Herausforderung. 
Einerseits bedeutet die Stadtentwicklung vielfach einen fast vollständigen Verlust von Naturland-
schaft und agrarisch geprägter Kulturlandschaft einschließlich der zugehörigen Arten. Anderer-
seits können Städte eine sehr hohe biologische Vielfalt aufweisen, die oftmals sogar deutlich 
über der Vielfalt agrarisch geprägter Landschaften liegt. Auch diese typische „Stadtnatur“ besitzt 
einen hohen Wert für die Erhaltung der biologischen Vielfalt. Bei manchen kulturfolgenden Arten 
kann sie sogar die Bestandsverluste in der Agrarlandschaft teilweise kompensieren. 

Jenseits des Schutzes der Natur selbst kommt Städten eine bedeutsame Aufgabe im Rahmen 
der Umweltbildung und Naturerfahrung zu. Je mehr die Entfremdung der Menschen und speziell 
der jungen Menschen von der Natur fortschreitet, desto wichtiger wird gerade im urbanen Bereich 
fernab von Naturlandschaften die Bedeutung der Erlebnismöglichkeiten von Natur im besiedelten 
Bereich und damit der Stadtnatur. Durch den Naturkontakt im unmittelbaren Wohnumfeld der 
Menschen können Naturbezüge geschaffen und gefördert werden. Diese können durch der na-
türlichen Entwicklung überlassene Natur-Erfahrungsräume oder vom Menschen angelegte Natur-
Erlebnisräume ebenso entstehen wie durch Parks oder Gemeinschaftsgärten. Bei Stadtnatur-
schutz handelt es sich somit im Wesentlichen nicht um den Schutz der Natur vor den Menschen, 
sondern um die Erhaltung der Natur für die Menschen.  

Naturschutzstrategie Baden-Württemberg  35 

chende Ausgleichsmaßnahmen erfolgen. Eine Nachverdichtung im Sinne einer effizienten Flä-
chennutzung geht zu Lasten innerstädtischer Freiflächen, die Inanspruchnahme neuer Flächen 
dagegen führt zu zusätzlichem Flächenverbrauch. Dieses Grundsatzproblem muss im konkreten 
Einzelfall gelöst werden. Ziel ist die Realisierung des Leitbilds „Stadt der kurzen Wege“, um zu 
einer besseren Verzahnung und funktionalen Mischung der für Wohnen, Arbeit, Freizeit und 
Grundversorgung benötigten Infrastruktur zu kommen. Dies reduziert Verkehr und Lärm, spart 
Energie und verbessert die Lebensqualität in den Städten. 

Die Städtebauförderung ist heute ein Leitprogramm für nachhaltige Stadtentwicklung. Sie zielt 
auf baulich vorgenutzte Bestandsgebiete und dient dem Abbau städtebaulicher Missstände und 
der Modernisierung gewachsener baulicher Strukturen. Neben wirtschaftlichen, kulturellen und 
sozialen Aspekten berücksichtigt die Städtebauförderung ausdrücklich auch ökologische Inte-
ressen wie z.B. Maßnahmen zur Energieeffizienz im Altbaubestand und Verbesserung des 
Stadtklimas. Neue Herausforderungen wie der demographische Wandel, die Globalisierung, der 
Klimawandel, die Gleichzeitigkeit von Schrumpfung und Wachstum sowie soziale Veränderun-
gen erfordern eine Weiterentwicklung der städtebaulichen Leitideen und Entwicklungskonzepte 
zu integrierten Planungsansätzen. Hierbei kommt einer frühzeitigen und umfassenden Bürgerbe-
teiligung eine wachsende Bedeutung zu. 

Für den Naturschutz ist die Entwicklung von Siedlungsgebieten eine enorme Herausforderung. 
Einerseits bedeutet die Stadtentwicklung vielfach einen fast vollständigen Verlust von Naturland-
schaft und agrarisch geprägter Kulturlandschaft einschließlich der zugehörigen Arten. Anderer-
seits können Städte eine sehr hohe biologische Vielfalt aufweisen, die oftmals sogar deutlich ü-
ber der Vielfalt agrarisch geprägter Landschaften liegt. Auch diese typische „Stadtnatur“ besitzt 
einen hohen Wert für die Erhaltung der biologischen Vielfalt. Bei manchen kulturfolgenden Arten 
kann sie sogar die Bestandsverluste in der Agrarlandschaft teilweise kompensieren. 

Jenseits des Schutzes der Natur selbst kommt Städten eine bedeutsame Aufgabe im Rahmen 
der Umweltbildung und Naturerfahrung zu. Je mehr die Entfremdung der Menschen und speziell 
der jungen Menschen von der Natur fortschreitet, desto wichtiger wird gerade im urbanen Bereich 
fernab von Naturlandschaften die Bedeutung der Erlebnismöglichkeiten von Natur im besiedelten 
Bereich und damit der Stadtnatur. Durch den Naturkontakt im unmittelbaren Wohnumfeld der 
Menschen können Naturbezüge geschaffen und gefördert werden. Diese können durch der na-
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Den Gesetzesauftrag zum Naturschutz im Siedlungsraum formuliert §1 Bundesnaturschutzge-
setz. Danach ist die Natur nicht nur im unbesiedelten, sondern auch im besiedelten Bereich zu 
schützen, zu pflegen und zu entwickeln. Dies ist allerdings nur möglich, wenn die hierfür notwen-
digen Grundlagen erhoben und naturschutzfachlich bewertet, Ziele definiert und konkrete Maß-
nahmen zum Erhalt und zur Förderung der Stadtnatur umgesetzt werden. 

Eine wesentliche Grundlage stellen Stadtbiotopkartierungen dar, die bisher allerdings erst für 
wenige Städte und Gemeinden im Land durchgeführt wurden, z.B. für Stuttgart, Karlsruhe, 
Mannheim und Freiburg. Vorbildlich ist der Stuttgarter Biotopatlas, auf dessen Basis auch eine 
Biotopverbundplanung erarbeitet wurde. Zur Förderung der Stadtnatur wurden landesweit Ein-
zelprojekte durchgeführt, so z.B. zur Erhaltung und Entwicklung von zusammenhängenden Frei- 
und Grünflächen im Innenbereich. Zahlreiche Erfahrungen liegen bezüglich der Extensivierung 
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Gut ausgebaute Verkehrssysteme ermöglichen ein hohes Maß an individueller Bewegungsfrei-
heit, sind Grundlage des regionalen und internationalen Güterverkehrs, des Geschäftsreisever-
kehrs und der Tourismusbranche sowie für die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes. Dies erfordert 
für einen zukunftsfähigen Industrie- und Dienstleistungsstandort wie Baden-Württemberg, die 
Verkehrsinfrastruktur zu sichern und unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und der lang-
fristigen Finanzierbarkeit aber auch auf das Notwendige zu begrenzen und nur bedarfsgerecht zu 
ergänzen. Ein Neubau von Straßen wird daher angesichts der insgesamt guten Verkehrser-
schließung des Landes, aufgrund der Siedlungsdichte und des Gebots, den Flächenverbrauch zu 
reduzieren, nur noch in begründeten Einzelfällen realisiert. Dies betrifft z.B. wirtschaftliche und 
ökologisch vertretbare Infrastrukturergänzungen insbesondere im ländlichen Raum sowie die 
Entlastung stark frequentierter Ortsdurchfahrten bei gleichzeitiger konsequenter innerörtlicher 
Verkehrsberuhigung im Interesse der dort wohnenden Bürgerinnen und Bürger. 

Neben dem volks- und betriebswirtschaftlichen Nutzen des Verkehrs sind mit diesem jedoch 
auch in hohem Maße negative Auswirkungen auf Gesundheit, Erholungsqualitäten, Umwelt und 
die biologische Vielfalt – und damit wiederum auch auf die Volkswirtschaft – verbunden. Haupt-
probleme aus Naturschutzsicht sind klimarelevante Emissionen und Luftschadstoffe sowie die 
Versiegelung und Fragmentierung der Landschaft. So ist der Verkehrssektor in Baden-
Württemberg mit rund 30 % einer der größten Emittenten von Kohlendioxid. Innerhalb der Ver-
kehrsemissionen kommt dem Straßenverkehr ein Anteil von rund 90 % zu. Auch existieren im 
Land derzeit nur noch 18 „unzerschnittene, verkehrsarme Räume“ mit einer Größe von mehr als 
100 km² sowie zwei Räume, die geringfügig kleiner als 100 km² sind. Eine große Zahl an Tieren 
kann stark befahrene Verkehrswege nur mit Schwierigkeiten oder gar nicht überwinden bzw. fällt 
dem Verkehr auf Straßen und an Trassen direkt zum Opfer, augenfällig vor allem durch die Ver-
luste bei Säugetieren, Vögeln und Amphibien. Bei bestimmten Artengruppen (z.B. Vögel) ist ver-
kehrslärmbedingt auch ein reduzierter Fortpflanzungserfolg nachgewiesen. 

Der Vermeidung und Verminderung der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft ist ein 
hoher Stellenwert beizumessen. Um die unvermeidbaren Beeinträchtigungen so gering wie mög-
lich zu halten, werden Planung und Herstellung der Verkehrsinfrastruktur für alle Verkehrsträger 
mit den örtlich zuständigen Naturschutzbehörden abgestimmt. Das Ministerium für Verkehr und 
Infrastruktur entwickelt hierzu über die bestehenden Regelwerke hinaus Vorgaben und erstellt 
Handlungsanleitungen für den Verkehrsbereich, die dem Naturschutz hohe Gewichtung beimes-
sen. Diese dürfen allerdings nicht zu groben Wettbewerbsverzerrungen führen. 

Bei der Verkehrsplanung spielt die Aufrechterhaltung der Wanderbeziehungen zwischen ver-
schiedenartigen Lebensräumen eine bedeutende Rolle. Die Straßenbauverwaltung trägt durch 
die Anlage von Querungshilfen zur Vernetzung von Wald- und Offenlandlebensräumen über das 
Straßennetz hinweg und somit zur Sicherung des landesweiten Biotopverbunds und den überre-
gionalen Wildtierkorridoren bei. Querungshilfen werden in Form von Grünbrücken und Grünunter-
führungen sowie für Amphibien und andere Kleintiere in Form von Kleintierdurchlässen angebo-
ten. In Baden-Württemberg sind bereits rund 25 Grün- und Landschaftsbrücken an Bundesfern- 
und Landesstraßen vorhanden. Weitere Querungshilfen, darunter auch Kleintierdurchlässe, sind 
in Planung oder im Bau. 

Bezüglich der aktuellen Neu- und Ausbauplanungen von Verkehrswegen liegen für die Standort-
suche von Vernetzungs- bzw. Verbundmaßnahmen seit Mai 2010 der Generalwildwegeplan und 
seit März 2012 der landesweite Biotopverbund als Planungsgrundlage vor. 

Naturschutzstrategie Baden-Württemberg  48 

Entlastung stark frequentierter Ortsdurchfahrten bei gleichzeitiger konsequenter innerörtlicher 
Verkehrsberuhigung im Interesse der dort wohnenden Bürgerinnen und Bürger. 

Neben dem volks- und betriebswirtschaftlichen Nutzen des Verkehrs sind mit diesem jedoch 
auch in hohem Maße negative Auswirkungen auf Gesundheit, Erholungsqualitäten, Umwelt und 
die biologische Vielfalt – und damit wiederum auch auf die Volkswirtschaft – verbunden. Haupt-
probleme aus Naturschutzsicht sind klimarelevante Emissionen und Luftschadstoffe sowie die 
Versiegelung und Fragmentierung der Landschaft. So ist der Verkehrssektor in Baden-
Württemberg mit rund 30 % einer der größten Emittenten von Kohlendioxid. Innerhalb der Ver-
kehrsemissionen kommt dem Straßenverkehr ein Anteil von rund 90 % zu. Auch existieren im 
Land derzeit nur noch 18 „unzerschnittene, verkehrsarme Räume“ mit einer Größe von mehr als 
100 km² sowie zwei Räume, die geringfügig kleiner als 100 km² sind. Eine große Zahl an Tieren 
kann stark befahrene Verkehrswege nur mit Schwierigkeiten oder gar nicht überwinden bzw. fällt 
dem Verkehr auf Straßen und an Trassen direkt zum Opfer, augenfällig vor allem durch die Ver-
luste bei Säugetieren, Vögeln und Amphibien. Bei bestimmten Artengruppen (z.B. Vögel) ist ver-
kehrslärmbedingt auch ein reduzierter Fortpflanzungserfolg nachgewiesen. 

Der Vermeidung und Verminderung der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft ist ein 
hoher Stellenwert beizumessen. Um die unvermeidbaren Beeinträchtigungen so gering wie mög-
lich zu halten, werden Planung und Herstellung der Verkehrsinfrastruktur für alle Verkehrsträger 
mit den örtlich zuständigen Naturschutzbehörden abgestimmt. Das Ministerium für Verkehr und 
Infrastruktur entwickelt hierzu über die bestehenden Regelwerke hinaus Vorgaben und erstellt 
Handlungsanleitungen für den Verkehrsbereich, die dem Naturschutz hohe Gewichtung beimes-
sen. Diese dürfen allerdings nicht zu groben Wettbewerbsverzerrungen führen. 

Bei der Verkehrsplanung spielt die Aufrechterhaltung der Wanderbeziehungen zwischen ver-
schiedenartigen Lebensräumen eine bedeutende Rolle. Die Straßenbauverwaltung trägt durch 
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suche von Vernetzungs- bzw. Verbundmaßnahmen seit Mai 2010 der Generalwildwegeplan und 
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In Ergänzung zu den gesetzlich vorgeschriebenen Kompensationsmaßnahmen können die Gras- 
und Gehölzflächen entlang des Straßennetzes aufgrund ihrer Linearstruktur und Verteilung über 
das ganze Land wichtige Bausteine des Biotopverbunds darstellen. 

Das Land wirkt verstärkt auf eine umwelt- und sozialverträgliche Verkehrsgestaltung sowie die 
Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Mobilitätskonzepte hin und möchte Baden-
Württemberg zu einer Pionierregion für nachhaltige Mobilität entwickeln. Dazu gehören auch eine 
durchgängige Verknüpfung der Verkehrssysteme und deren an Umweltentlastung orientierte 
Aufgabenverteilung. Eine besondere Stärkung soll zudem der Umweltverbund aus Fuß- und 
Fahrradwegen sowie Bus und Bahn erfahren. 

Unsere Handlungs- und Umsetzungsschwerpunkte 
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VI. Natur zwischen Management und Wildnis 
VI.1. Schutzgebiete 

Wo stehen wir? 

Das Netz an Schutzgebieten der verschiedenen Schutzgebietskategorien (weitergehende Aus-
führungen zu Biosphärengebieten, Nationalparks und Naturparks finden sich im Kapitel VIII.3. 
„Großschutzgebiete – Modellregionen für nachhaltige Entwicklung“) stellt das Rückgrat des Na-
turschutzes im Land dar und bewahrt unser wertvolles Naturerbe. Die Naturschutzgebiete (NSG) 
und die Waldschutzgebiete sind mit 2,4 % bzw. rund 0,8 % der Landesfläche Refugien für viele 
gefährdete Arten. Über ein Drittel der bekannten Vorkommen der als gefährdet eingestuften Ar-
ten finden sich in den NSG, manche nur dort. Mit den gesetzlich geschützten Biotopen werden 
seltene oder gefährdete, für den Natur- und Artenschutz besonders wichtige Landschaftsteile 
gegen nachteilige Veränderungen geschützt. Sie sind zumeist kleinflächig und nehmen im Offen-
land und im Wald zusammen 4,2 % der Landesfläche ein. 

Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb (2,4 % der Landesfläche), Waldbiotope (1,2 %) und Na-
turdenkmale vervollständigen mit unterschiedlichen Zielsetzungen das Netz. Dabei umfasst das 
Biosphärengebiet Schwäbische Alb dieselbe Fläche wie alle Naturschutzgebiete des Landes zu-
sammen. Es liefert mit seiner Kernzone von 2.645 ha und seiner Pflegezone von 35.410 ha einen 
wichtigen neuen Baustein im Netzwerk der Schutzgebiete. Künftig soll die Sicherung des gesetz-
lich vorgeschriebenen Biotopverbunds einschließlich Generalwildwegeplan und der Fließgewäs-
ser samt Gewässerrandstreifen und Auen dieses „Netzwerk Natur“ ergänzen. 

Mit den Natura 2000-Gebieten hat der Naturschutz im Land eine neue Flächendimension er-
reicht. Mit 350 Gebieten (260 FFH- und 90 Vogelschutzgebiete), die rund 17,4 % der Landesflä-
che umfassen, konnten erstmals große zusammenhängende Ökosysteme unter Schutz gestellt 
werden. Allerdings bestehen diese Gebiete nur zu einem Bruchteil von etwa 30-40 % aus den 
von der EU-Vogelschutzrichtlinie und der FFH-Richtlinie „gemeinten“ Lebensraumtypen und Art-
vorkommen. Für die Vogelschutzgebiete wurden mit der Verordnung zur Festlegung der Europäi-
schen Vogelschutzgebiete (VSG-VO) die wertgebenden Vogelarten, die Erhaltungsziele und die 
Gebietsabgrenzungen festgelegt. In Verbindung mit dem Verschlechterungsverbot wurde ein 
rechtlicher Schutzstatus geschaffen, um die Verschlechterung der Lebensräume der Vogelarten 
und erhebliche Störungen zu verhindern. Für FFH-Gebiete ist ein entsprechender Schutzstatus 
zu schaffen. Ergänzend ist in den Natura 2000-Gebieten die Ausweisung weiterer Naturschutz-
gebiete im Einzelfall zielführend. 

Die Natura 2000-Flächen und die Naturschutz- und Waldschutzgebiete des Landes sowie die 
Flächen der Alt- und Totholzkonzeption von Forst BW bilden das Rückgrat dieses Netzwerks. Die 
Bannwälder stellen bereits ein lockeres Netz über die verschiedenen Landschaftsräume Baden-
Württembergs dar. Ergänzt werden diese strengen Schutzkategorien durch Landschaftsschutz-
gebiete und Naturparke. 

Die Landschaftsschutzgebiete (LSG - rund 23 % der Landesfläche) zielen auf den Erhalt der Be-
sonderheiten unserer vielfältigen Kulturlandschaften; sie bieten großflächig Lebensräume für die 
meisten Tier- und Pflanzenarten Baden-Württembergs, bleiben aber in erster Linie Wirtschafts- 
und Erholungsraum, wie die Naturparke. 

Die Naturparke in Baden-Württemberg dienen auf einer Fläche von 1,15 Mio. Hektar der Erhal-
tung und Förderung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft sowie der 
Sicherung und Entwicklung einer vorbildlichen Erholungslandschaft. Sie umfassen naturnahe 
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gegen nachteilige Veränderungen geschützt. Sie sind zumeist kleinflächig und nehmen im Offen-
land und im Wald zusammen 4,2 % der Landesfläche ein.

Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb (2,4 % der Landesfläche), Waldbiotope (1,2 %) und Na-
turdenkmale vervollständigen mit unterschiedlichen Zielsetzungen das Netz. Dabei umfasst das 
Biosphärengebiet Schwäbische Alb dieselbe Fläche wie alle Naturschutzgebiete des Landes zu-
sammen. Es liefert mit seiner Kernzone von 2.645 ha und seiner Pflegezone von 35.410 ha einen 
wichtigen neuen Baustein im Netzwerk der Schutzgebiete. Künftig soll die Sicherung des gesetz-
lich vorgeschriebenen Biotopverbunds einschließlich Generalwildwegeplan und der Fließgewäs-
ser samt Gewässerrandstreifen und Auen dieses „Netzwerk Natur“ ergänzen. 

Mit den Natura 2000-Gebieten hat der Naturschutz im Land eine neue Flächendimension er-
reicht. Mit 350 Gebieten (260 FFH- und 90 Vogelschutzgebiete), die rund 17,4 % der Landesflä-
che umfassen, konnten erstmals große zusammenhängende Ökosysteme unter Schutz gestellt 
werden. Allerdings bestehen diese Gebiete nur zu einem Bruchteil von etwa 30-40 % aus den 
von der EU-Vogelschutzrichtlinie und der FFH-Richtlinie „gemeinten“ Lebensraumtypen und Art-
vorkommen. Für die Vogelschutzgebiete wurden mit der Verordnung zur Festlegung der Europäi-
schen Vogelschutzgebiete (VSG-VO) die wertgebenden Vogelarten, die Erhaltungsziele und die 
Gebietsabgrenzungen festgelegt. In Verbindung mit dem Verschlechterungsverbot wurde ein 
rechtlicher Schutzstatus geschaffen, um die Verschlechterung der Lebensräume der Vogelarten 
und erhebliche Störungen zu verhindern. Für FFH-Gebiete ist ein entsprechender Schutzstatus 
zu schaffen. Ergänzend ist in den Natura 2000-Gebietendie Ausweisung weiterer Naturschutzge-
biete im Einzelfall zielführend. 

Die Natura 2000-Flächen und die Naturschutz- und Waldschutzgebiete des Landes sowie die 
Flächen der Alt- und Totholzkonzeption von Forst BW bilden das Rückgrat dieses Netzwerks. Die 
Bannwälder stellen bereits ein lockeres Netz über die verschiedenen Landschaftsräume Baden-
Württembergs dar. Ergänzt werden diese strengen Schutzkategorien durch Landschaftsschutz-
gebiete und Naturparke. 

Die Landschaftsschutzgebiete (LSG - rund 23 % der Landesfläche) zielen auf den Erhalt der Be-
sonderheiten unserer vielfältigen Kulturlandschaften; sie bieten großflächig Lebensräume für die 
meisten Tier- und Pflanzenarten Baden-Württembergs, bleiben aber in erster Linie Wirtschafts- 
und Erholungsraum, wie die Naturparke. 

Die Naturparke in Baden-Württemberg dienen auf einer Fläche von 1,15 Mio. Hektar der Erhal-
tung und Förderung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft sowie der 
Sicherung und Entwicklung einer vorbildlichen Erholungslandschaft. Sie umfassen naturnahe 
Landschaften, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete auf 32 % der Fläche Baden-
Württembergs und bieten den Rahmen für eine umweltangepasste Entwicklung der ländlichen 
Gebiete auf der Grundlage von abgestimmten Naturparkplänen.  

Ausreichend große Schutzgebiete und deren Vernetzung zu funktionalen Einheiten sind für die 
Erhaltung der biologischen Vielfalt von entscheidender Bedeutung. Existenziell ist dies für Tierar-
ten mit großem Lebensraumanspruch, wie z.B. Wildkatze und Schwarzstorch. Die Ausweisung 
von Schutzgebieten erfolgte in der Vergangenheit nicht ausschließlich nach fachlichen Kriterien 
unter Betrachtung des einzelnen Schutzgebiets, sondern auch nach den örtlichen Realisie-
rungsmöglichkeiten.

Trotz steigenden Schutzgebietsflächen konnte in den vergangenen Jahrzehnten der Rückgang 
der Biodiversität nicht aufgehalten werden. Dies ist ein Beleg dafür, dass dieser Rückgang nicht 
allein in der Quantität, sondern mit Sicherheit auch in der Qualität der Schutzgebiete begründet 
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gen. 

Darüber hinaus betreut der Fachdienst die Veröffentlichungsreihe „Naturschutz-Spectrum“, mit 
der über den Buchhandel auch die an Naturschutzfragen interessierte Öffentlichkeit angespro-
chen wird. In dieser Reihe werden vor allem Naturschutzthemen mit landesweiter Bedeutung 
aufbereitet sowie Gebiete von lokaler oder regionaler Bedeutung vorgestellt. 

 

 

IX.2. Landschaftspflege- und Regional-Management 

Wo stehen wir? 

In den beiden letzten Jahrzehnten wurden zahlreiche neue, auf Kooperation basierende großflä-
chige Naturschutzkonzepte entwickelt und umgesetzt, so dass mittlerweile ein reichhaltiger Er-
fahrungsschatz vorliegt. Dabei handelt es sich sowohl um auf Dauer angelegte Strukturen (z.B. 
Landschaftserhaltungsverbände, Naturparks, Biosphärengebiet) als auch um befristete Projekt-
strukturen (z.B. PLENUM, LEADER). 

Im Rahmen von Naturschutzgroßprojekten des Bundes und von EU-Förderprogrammen (LIFE, 
LIFE+, INTERREG) wurden in Kooperation mit Kommunen, Verbänden und Nutzergruppen 
ebenfalls erfolgreich Projekte zum Schutz von Natur und Landschaft umgesetzt. Vielfach gingen 
von diesen Projekten wichtige Impulse für die Regionalentwicklung aus. Dabei hat sich gezeigt, 
dass Landschaftspflege- und Regional-Management kein Projekt, sondern eine Daueraufgabe 
ist. 

Aufgrund der zentralen Rolle der Landschaftserhaltungsverbände für Erhalt und Pflege der Kul-
turlandschaft und zur weiteren Umsetzung von Natura 2000 hat die Landesregierung im Juli 2011 
eine wesentlich verbesserte Unterstützung bei der Gründung von Landschaftserhaltungsverbän-
den angeboten. Künftig wird sich das Land im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel mit Zu-
schüssen von 1,5 Stellenäquivalenten an der Finanzierung jedes Landschaftserhaltungsverban-
des beteiligen, wenn der jeweilige Trägerverein weitere 0,5 Stellenäquivalente finanziert. Damit 
wirkt das Land auf eine flächendeckende Einrichtung von Landschaftserhaltungsverbänden hin. 

 

Landschaftserhaltungsverbände (LEV)  

In ganz Deutschland gibt es Landschaftserhaltungs- bzw. -pflegeverbände mit, je nach regio-
nalen Rahmenbedingungen, unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkten. Es reicht beispiels-
weise von der Umsetzung von Biotop- und Landschaftspflegemaßnahmen, Beratungsangebo-
ten zu den Agrar-Umweltprogrammen der Länder über die Regionalvermarktung und Umwelt-
bildung bis hin zur Durchführung von Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen und Ökokontobe-
treuung. Bei aller inhaltlichen Vielfalt haben die Landschaftspflegeverbände gemeinsam, dass 
sich der Vorstand paritätisch aus Akteuren des Naturschutzes, der Land- und Forstwirtschaft 
und der Kommunal- und Kreisverwaltungen zusammensetzt. Die Entwicklung von Natur und 
Landschaft im Konsens aller Beteiligten ist eine zentrale Aufgabe aller LEV. In § 3 Abs. 4 
BNatSchG wird das Instrument der LEV zur Umsetzung von Landschaftspflege- und natur-
schutzfachlichen Maßnahmen empfohlen. Kernaufgaben der bestehenden und neu einzurich-
tenden Landschaftserhaltungsverbände in Baden-Württemberg sind der Erhalt und die Pflege 
der Kulturlandschaft sowie die Umsetzung der Natura 2000-Managementpläne insbesondere 
durch Fördermaßnahmen nach der Landschaftspflegerichtlinie. Damit leisten sie einen essen-
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von diesen Projekten wichtige Impulse für die Regionalentwicklung aus. Dabei hat sich gezeigt, 
dass Landschaftspflege- und Regional-Management kein Projekt, sondern eine Daueraufgabe 
ist.

Aufgrund der zentralen Rolle der Landschaftserhaltungsverbände für Erhalt und Pflege der Kul-
turlandschaft und zur weiteren Umsetzung von Natura 2000 hat die Landesregierung im Juli 2011 
eine wesentlich verbesserte Unterstützung bei der Gründung von Landschaftserhaltungsverbän-
den angeboten. Künftig wird sich das Land im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel mit Zu-
schüssen von 1,5 Stellenäquivalenten an der Finanzierung jedes Landschaftserhaltungsverban-
des beteiligen, wenn der jeweilige Trägerverein weitere 0,5 Stellenäquivalente finanziert. Damit 
wirkt das Land auf eine flächendeckende Einrichtung von Landschaftserhaltungsverbänden hin. 

Landschaftserhaltungsverbände (LEV) 

In ganz Deutschland gibt es Landschaftserhaltungs- bzw. -pflegeverbände mit,je nach regiona-
len Rahmenbedingungen,unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkten. Es reicht beispielsweise 
von der Umsetzung von Biotop- und Landschaftspflegemaßnahmen, Beratungsangeboten zu 
den Agrar-Umweltprogrammen der Länder über die Regionalvermarktung und Umweltbildung 
bis hin zur Durchführung von Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen und Ökokontobetreuung. Bei 
aller inhaltlichen Vielfalt haben die Landschaftspflegeverbände gemeinsam, dass sich der Vor-
stand paritätisch aus Akteuren des Naturschutzes, der Land- und Forstwirtschaft und der 
Kommunal- und Kreisverwaltungen zusammensetzt. Die Entwicklung von Natur und Land-
schaft im Konsens aller Beteiligten ist eine zentrale Aufgabe aller LEV. In § 3 Abs. 4 BNatSchG 
wird das Instrument der LEV zur Umsetzung von Landschaftspflege- und naturschutzfachlichen 
Maßnahmen empfohlen. Kernaufgaben der bestehenden und neu einzurichtenden Land-
schaftserhaltungsverbände in Baden-Württemberg sind der Erhalt und die Pflege der Kultur-
landschaft sowie die Umsetzung der Natura 2000-Managementpläne insbesondere durch För-
dermaßnahmen nach der Landschaftspflegerichtlinie. Damit leisten sie einen essenziellen Bei-
trag zur Erfüllung der Natura 2000-Verpflichtungen des Landes.

PLENUM (Projekt des Landes zur Erhaltung und Entwicklung von Natur und Umwelt) 

Mit dem integrativen, nutzungs- sowie naturschutzorientierten Ansatz von PLENUM wurde in 
den bisher fünf PLENUM-Gebieten auf 13 % der Landesfläche der Schutz der biologischen 
Vielfalt in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung in viele Wirtschaftsbereiche hineingetragen 
und umgesetzt. Das Förderprogramm PLENUM wird zeitlich befristet in den Naturschutz-
Premiumräumen des Landes realisiert. Für Projekte, die – direkt oder indirekt – positive Natur-
schutzauswirkungen haben, kann eine Anschubfinanzierung gewährt werden, wenn bestimmte 
Naturschutzkriterien erfüllt sind. Ziel ist also eine schrittweise, sich selbst tragende Umstruktu-
rierung, nicht eine Dauerförderung. Auf Grundlage der Landschaftspflegerichtlinie können da-
bei alle Glieder einer Wertschöpfungskette durch PLENUM unterstützt werden. Mit innovativen 
Projektideen aus der Bevölkerung werden neue Möglichkeiten für Erhalt und Schutz der biolo-
gischen Vielfalt genutzt. Eine Geschäftsstelle berät interessierte Antragstellerinnen und An-
tragsteller. Die Ausgestaltung von PLENUM ist vor Ort durch einen PLENUM-Beirat verankert, 
der über die geförderten Projekte entscheidet und in dem alle Akteure vertreten sind (bottom 
up-Ansatz). Naturschutz, Landnutzung und weitere Wirtschaftsbereiche finden durch den parti-
zipierenden Ansatz in einer regionalen Partnerschaft zusammen und akzeptieren sich gegen-
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X.4. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Wo stehen wir? 

Die bisherige Kommunikation der Naturschutzverwaltung deckt eine sehr breite Palette von The-
men ab: Traditionelle Schwerpunkte sind Artenschutz und biologische Vielfalt sowie Biotopschutz 
und die Landschaftspflege. Aktuell gewinnen die Themen Klimawandel und nachhaltige Entwick-
lung immer mehr an Bedeutung. Die genutzten Instrumente sind vielfältig und reichen vom Falt-
blatt über Infotafeln, Pressemitteilungen, Vor-Ort-Events und Mitmach-Aktionen bis zum „Hosen-
taschen-Ranger“, einem GPS-unterstützten Pocket-PC zum Ausleihen. 

Kritisch betrachtet gibt es unter den Kommunikationsmaßnahmen der Naturschutzverwaltung 
eine Flut von Meldungen mit geringem Neuigkeitswert und meist eher lokalem Bezug, landeswei-
te Schwerpunktsetzungen sind die Ausnahme. Dies schmälert den überregionalen Erfolg der 
Naturschutzkommunikation erheblich. 

Eine wichtige Erkenntnis, deren Bedeutung in den vergangenen Jahren noch weiter gewachsen 
ist, ist die Notwendigkeit einer zielgruppenspezifischen Ansprache. So können z.B. die folgenden 
vier Zielgruppen unterteilt werden: 

 

Die moderne, wenig an Naturschutzthemen interessierte Erlebnisgesellschaft verlangt eine 
verstärkte emotionale Ansprache, Visualisierung und mediale Inszenierung: Faszination durch 
Ansprache der Sinne, Genuss, Lebensfreude, Vermittlung guter und positiver Gefühle. Die Na-
turschutzbotschaften werden dafür in Erlebniswelten eingebaut, die für Menschen positiv besetzt 
sind. Dabei werden neueste Entwicklungen aus Werbung, Internet und Grafik beachtet. Natur-
schutz wird jung, frech, fundiert und „anders“ vermittelt und orientiert sich an aktuellen gesell-
schaftlichen Strömungen.  

 

Die Zielgruppe der haupt- und ehrenamtlichen „Naturschutz-Akteure“ sowie der „Natur-
schutz-Interessierten“ wird über einen sachlich-faktischen und dialog-orientierten Kommunika-
tionsstil angesprochen. Das „Naturschutz-Info“ – als offene Kommunikationsplattform – und die 
weiteren Produkte des Fachdienstes Naturschutz der LUBW bieten hierfür konkrete Arbeitshil-
fen. Was in der Regel fehlt, ist die Verknüpfung von Naturschutz auf der einen mit Führungskräf-
ten und Entscheidungsträgern aus Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Medien 
auf der anderen Seite. Empfohlen werden deshalb regelmäßig stattfindende Diskussionsforen, in 
denen Kontakte geknüpft und Kooperationen eingegangen und gefestigt sowie der Erfahrungs-
austausch zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen und Problemstellungen aus verschiedensten 
Blickwinkeln gepflegt werden.  

 

Jugendliche und junge Erwachsene (Altersgruppe 13-20 Jahre) sind die Entscheidungsträger 
von morgen. Sie werden im Rahmen der bisherigen Kommunikationsmaßnahmen des Natur-
schutzes zu wenig angesprochen. Deshalb wird ein spezifisches Jugend-Kommunikations-
konzept erarbeitet. Besondere Bedeutung hat dabei die Einbeziehung crossmedialer Kommuni-
kation mit Internet als Schlüsselmedium der Jugendlichen (z.B. Facebook, Studi-VZ) unter Nut-
zung bestehender spezifischer Kommunikationsplattformen (z.B. www.wir-ernten-was-wir-
saeen.de). Bei der Erarbeitung des Konzepts  werden die im Naturschutz Aktiven aus dem Bun-
desfreiwilligendienst und dem Freiwilligen Ökologischen Jahr einbezogen. Wichtig sind die ver-
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blatt über Infotafeln, Pressemitteilungen, Vor-Ort-Events und Mitmach-Aktionen bis zum „Hosen-
taschen-Ranger“, einem GPS-unterstützten Pocket-PC zum Ausleihen. 

Kritisch betrachtet gibt es unter den Kommunikationsmaßnahmen der Naturschutzverwaltung 
eine Flut von Meldungen mit geringem Neuigkeitswert und meist eher lokalem Bezug, landeswei-
te Schwerpunktsetzungen sind die Ausnahme. Dies schmälert den überregionalen Erfolg der 
Naturschutzkommunikation erheblich. 

Eine wichtige Erkenntnis, deren Bedeutung in den vergangenen Jahren noch weiter gewachsen 
ist, ist die Notwendigkeit einer zielgruppenspezifischen Ansprache. So können z.B. die folgenden 
vier Zielgruppen unterteilt werden: 

Die moderne, wenig an Naturschutzthemen interessierte Erlebnisgesellschaft verlangt eine 
verstärkte emotionale Ansprache, Visualisierung und mediale Inszenierung: Faszination durch 
Ansprache der Sinne, Genuss, Lebensfreude, Vermittlung guter und positiver Gefühle. Die Na-
turschutzbotschaften werden dafür in Erlebniswelten eingebaut, die für Menschen positiv besetzt 
sind. Dabei werden neueste Entwicklungen aus Werbung, Internet und Grafik beachtet. Natur-
schutz wird jung, frech, fundiert und „anders“ vermittelt und orientiert sich an aktuellen gesell-
schaftlichen Strömungen. 

Die Zielgruppe der haupt- und ehrenamtlichen „Naturschutz-Akteure“ sowie der „Natur-
schutz-Interessierten“ wird über einen sachlich-faktischen und dialog-orientierten Kommunika-
tionsstil angesprochen. Das „Naturschutz-Info“ – als offene Kommunikationsplattform – und die 
weiteren Produkte des Fachdienstes Naturschutz der LUBW bieten hierfür konkrete Arbeitshil-
fen. Was in der Regel fehlt, ist die Verknüpfung von Naturschutz auf der einen mit Führungskräf-
ten und Entscheidungsträgern aus Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Medien 
auf der anderen Seite. Empfohlen werden deshalb regelmäßig stattfindende Diskussionsforen, in 
denen Kontakte geknüpft und Kooperationen eingegangen und gefestigt sowie der Erfahrungs-
austausch zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen und Problemstellungen aus verschiedensten 
Blickwinkeln gepflegt werden. 

Jugendliche und junge Erwachsene (Altersgruppe 13-20 Jahre) sind die Entscheidungsträger 
von morgen. Sie werden im Rahmen der bisherigen Kommunikationsmaßnahmen des Natur-
schutzes zu wenig angesprochen. Deshalb wird ein spezifisches Jugend-Kommunikations-
konzept erarbeitet. Besondere Bedeutung hat dabei die Einbeziehung crossmedialer Kommuni-
kation mit Internet als Schlüsselmedium der Jugendlichen (z.B. Facebook, Studi-VZ) unter Nut-
zung bestehender spezifischer Kommunikationsplattformen (z.B. www.wir-ernten-was-wir-
saeen.de). Bei der Erarbeitung des Konzepts  werden die im Naturschutz Aktiven aus dem Bun-
desfreiwilligendienst und dem Freiwilligen Ökologischen Jahr einbezogen. Wichtig sind die ver-
stärkte Zusammenarbeit mit Schulen und dem Landesschülerbeirat und die zusätzliche Bereit-
stellung von Praktikumsplätzen im Naturschutz für Schülerinnen und Schüler der weiter-
führenden Schulen. 

Für Kinder (Altersgruppe bis 13 Jahre)ist es von besonderer Bedeutung, dass sie Natur hautnah 
erleben, erfahren und entdecken können. Keine noch so qualifizierte Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit kann einen direkten Naturbezug, Naturerlebnisse und die daraus resultierenden emo-
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Der Naturschutzfonds – die Naturschutzstiftung des Landes 

Die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg (SNF) wurde 1978 gegründet und als rechts-
fähige Stiftung des öffentlichen Rechts im Naturschutzgesetz von Baden-Württemberg veran-
kert.  

Seit über 30 Jahren unterstützt sie Naturschutzprojekte und engagiert sich ergänzend dazu auch 
in einer Vielzahl eigener Projekte. Insgesamt konnten bis heute über 3.300 Projekte realisiert 
und mit mehr als 90 Mio. Euro unterstützt werden. Die Stiftung verfügt über ein Stiftungskapital 
von 260.000 Euro, weshalb die Umsetzung der Stiftungsgeschäfte maßgeblich von laufenden 
Zuwendungen Dritter bestimmt wird.  

Die SNF ist ein wichtiges Bindeglied zwischen staatlichem und privatem Naturschutz. Sie hat in 
vielfältiger Weise Naturschutzanliegen ihrer Partner aus Naturschutzverbänden, Naturschutz-
verwaltung, Wissenschaft und Kommunen aufgegriffen und dabei finanzielle, aber auch ideelle 
Hilfe gewährt. In besonderer Weise hat sie sich bei der Entwicklung der Naturschutzzentren, im 
naturschutzorientierten Regionalmanagement, im Artenschutzprogramm des Landes, in den 
BNE-Aktionsplänen, in LIFE-Projekten, bei der Einrichtung des Netzwerkes „Naturschutz im Re-
gierungspräsidium Tübingen“ und im Netzwerk „Nachhaltigkeit Lernen“ engagiert. Die SNF lobt 
den Landesnaturschutzpreis aus und koordiniert landesweit die Umsetzung der naturschutz-
rechtlichen Ersatzzahlungen. Seit 2010 ist die Stiftung Mitgesellschafterin der Flächenagentur 
Baden-Württemberg GmbH.  

Zentrale Ziele der SNF sind insbesondere  
�� weiterer Ausbau von der Förderstiftung zum aktiven Gestalter,  
�� dauerhafte Sicherung naturschutzwichtiger Grundstücke durch Kauf bzw. Übertragung der 

Flächen an die Stiftung,  
�� Etablierung der Stiftung als zentrale Stelle für den Aufbau eines landesweiten Naturschutz-

Netzwerkes,  
�� breite gesellschaftliche Verankerung des Naturschutzes und der Bildung für nachhaltige 

Entwicklung zu erreichen.   

 
 
 
XI.2. Personal und Personalentwicklung 

Wo stehen wir? 

Motiviertes, den Aufgaben angepasstes Personal, das gut geschult und eng miteinander vernetzt 
ist, bildet das Rückgrat für eine erfolgreiche Naturschutzarbeit. Um trotz starker Arbeitsbelastung 
die hohe persönliche Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Naturschutzverwaltung 
zu erhalten und zu fördern, sind alle Maßnahmen von höchster Bedeutung, die deren Arbeit un-
terstützen oder erleichtern. Hierzu gehören neben IuK-gestützten Arbeitshilfen sowie den vom 
Fachdienst Naturschutz der LUBW zur Verfügung gestellten Fachinformationen und Serviceleis-
tungen insbesondere regelmäßige Weiterbildungen, wie sie im Fortbildungsprogramm des MLR 
für die Naturschutzverwaltung turnusmäßig angeboten werden. Darüber hinaus bieten eine Viel-
zahl unterschiedlicher Einrichtungen Fortbildungen zu Naturschutzthemen an, die aber nur dann 
genutzt werden können, wenn sie auf die Bedürfnisse der Naturschutzverwaltung ausgerichtet 
sind. 
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Der Naturschutzfonds – die Naturschutzstiftung des Landes
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Die Aufgabenstellung der Naturschutzbehörden hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten 
erheblich gewandelt. Statt der früher vorrangig verbalen Argumentationen werden heute von der 
Naturschutzverwaltung analytische und gerichtlich überprüfbare Stellungnahmen gefordert. Auch 
ist die Rechtslage in den vergangenen Jahren insbesondere durch das EU-Recht komplizierter 
geworden und stellt hohe Anforderungen an das Personal. 

2002 konnten bei den unteren Naturschutzbehörden 44 neue Stellen für hauptamtliche Natur-
schutzfachkräfte geschaffen werden (davon wurden 21 Stellen aus den damaligen Bezirksstellen 
für Naturschutz und Landschaftspflege umgeschichtet). Ab 2005 konnten bei den höheren Natur-
schutzbehörden und der LUBW 30 befristete Arbeitsmöglichkeiten für Natura 2000 geschaffen 
werden, die inzwischen – zuletzt im Haushalt 2012 – in unbefristete Sachmittelstellen umgewan-
delt werden konnten. Die permanente Zunahme der Aufgaben erfordert aber aus fachlicher Sicht 
eine weitere Aufstockung des Personals, insbesondere für die Umsetzung der Managementpläne 
in Natura 2000-Gebieten. Der derzeitige Personalbestand reicht für diese neue Aufgabe, aber 
auch für eine adäquate Betreuung der Naturschutzgebiete im Land nicht aus. 

Auch die stärkere Einbindung und Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die Realisierung der „Poli-
tik des Gehörtwerdens“ im Rahmen aktueller und geplanter Naturschutzprojekte und der damit 
verbundene erhöhte Kommunikationsbedarf erfordern zusätzliche personelle Ressourcen. Zumal 
die Naturschutzverwaltung gegenüber anderen Flächenverwaltungen seit ihrem Bestehen perso-
nell und finanziell die geringste Ausstattung hat und bereits mehrere Kürzungen hinnehmen 
musste, z.B. im Rahmen der „Effizienzrendite“ bei den Regierungspräsidien. 

Vor diesem Hintergrund ist sich die Landesregierung bewusst, dass eine deutliche Verbesserung 
der Personalausstattung der Naturschutzverwaltung sowie deren dauerhafte Absicherung wün-
schenswert sind. Im Staatshaushalt 2012 sind hierzu bereits erste Schritte zur personellen Stär-
kung der Naturschutzreferate bei den Regierungspräsidien und der verbesserten Ausstattung zur 
flächendeckenden Einführung von Landschaftserhaltungsverbänden und Natura-Beauftragten bei 
den unteren Naturschutzbehörden unternommen worden. 

Die baden-württembergische Naturschutzverwaltung hat bisher in hohem Maße vom Engage-
ment im Ehrenamt profitiert. Dazu zählen auch die Naturschutzbeauftragten als ehrenamtliche 
Fachbehörde, die seit Jahrzehnten die Hauptverantwortung bei der Eingriffsbeurteilung tragen. 
Bei der Schutzgebietsbetreuung stützt sich die Verwaltung auf die Kooperation mit den weitge-
hend ehrenamtlich agierenden Naturschutzverbänden. Vor dem Hintergrund der gestiegenen 
Qualitätsanforderungen stößt dieser ehrenamtliche Einsatz jedoch zunehmend an seine Gren-
zen. Sowohl die Naturschutzverwaltung und ihre Arbeit als auch die ehrenamtliche Naturschutz-
arbeit sind daher strukturell weiterzuentwickeln, damit sie ihren Aufgaben und den anstehenden 
Herausforderungen gerecht werden können. 

 

Unsere Handlungs- und Umsetzungsschwerpunkte 

1. Wir werden die Naturschutzverwaltung aufgabengerecht stärken. 

2. Wir werden für die Bediensteten der Naturschutzverwaltung ein Personalentwicklungs-
konzept auflegen, das auch die hauptamtlichen Naturschutzfachkräfte bei den unteren Na-
turschutzbehörden umfasst. In Anbetracht des hohen Durchschnittsalters der Bediensteten 
in der Naturschutzverwaltung hat ein solches Konzept hohe Dringlichkeit. 

3. Wir werden die Rotation zwischen den Naturschutzbehörden aller Ebenen zur Fortbil-
dung und Qualifizierung der Mitarbeiterschaft einführen. Zielwert ist die Rotation von 
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mindestens einer Person pro Regierungsbezirk und Jahr. Bei Rotationen, die über ein Jahr 
hinausgehen, streben wir an, Vertretungsstellen zu finanzieren, sofern kein direkter Perso-
naltausch stattfinden kann. 

 

Was wollen wir erreichen? – Unsere Ziele 

In den nächsten Jahren werden wir 

�x ausloten, inwieweit sogenannte „Sachmittelstellen“ in reguläre Planstellen überführt 
werden können, um das vorhandene Know-how im Land zu halten und für alle Bedienste-
ten gleiche Chancen hinsichtlich der Personalentwicklung zu gewährleisten. 

�x die LUBW personell, finanziell und aufgabengerecht ausstatten, um die Voraussetzungen 
zur Übernahme und erfolgreichen Bearbeitung der neuen, aus der Naturschutzstrategie 
resultierenden Aufgaben zu schaffen. 

�x das Naturschutzpersonal durch Fortbildung qualifizieren, motivieren und zeitnah auf 
neue Entwicklungen und Aufgaben vorbereiten. 

 

Darüber hinaus werden wir 

�x als Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Naturschutz eine adäquat ausgestattete, 
gut organisierte und hoch qualifizierte Naturschutzverwaltung organisieren. Konkret 
heißt dies: 

�� Bedarfsgerecht und zeitnah ausgebildete, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter bewältigen ihre Aufgaben erfolgreich und effizient und stellen sich neuen Heraus-
forderungen selbstbewusst. 

�� Ein funktionierender Informationsfluss stellt einen landesweit einheitlichen Verwal-
tungsvollzug sicher. 

�� Die Naturschutzbeauftragten sind auf ihre Aufgaben qualifiziert vorbereitet und fort-
gebildet; sie haben Zugang zu den für ihre Arbeit relevanten Informationen der Verwal-
tung.  

�� Ein gemeinsames Selbstverständnis verbindet die Beschäftigten in der Naturschutz-
verwaltung über die Verwaltungsebenen hinweg. 

 

Unsere Maßnahmen zur Zielerreichung  

In den nächsten Jahren werden wir  

�x im Rahmen der Aufstellung der Haushaltspläne mit einer angemessenen Zahl von Per-
sonalstellen für die Naturschutzverwaltung insbesondere die Voraussetzungen zur 
Umsetzung der Natura 2000-Managementpläne schaffen. Hierbei kann auch verwal-
tungsexternes Personal (LEV) finanziert werden, soweit gewährleistet ist, dass es der un-
teren Naturschutzbehörde als Dienstleister zuarbeitet und das Personal der unteren Na-
turschutzbehörde nicht reduziert wird. 

�x die Personalfortbildung der Naturschutzverwaltung zentral organisieren; die Natur-
schutzbeauftragten werden einbezogen. 
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�x die haupt- und ehrenamtlichen Naturschutz-Akteurinnen und -Akteure sowie Multiplikato-
ren vor Ort verstärkt durch Aufbereitung von bedarfsgerechten Handreichungen und Ar-
beitshilfen durch den Fachdienst Naturschutz der LUBW unterstützen. 

 

Darüber hinaus werden wir längerfristig 

�x die Bedeutung des Naturschutzes und der biologischen Vielfalt als Querschnittsthema 
auch in die Fortbildungsmaßnahmen der anderen Ressorts integrieren. 

�x eine attraktive Präsentation über die Naturschutzverwaltung erstellen. Diese dient 
dem Ziel der Nachwuchsförderung, primär an den Hochschulen des Landes, die für den 
Naturschutz fachlich relevante Ausbildungsgänge anbieten, soll aber auch breiter ge-
streut, z.B. bei der Berufsberatung, Verwendung finden. 

�x mit einem „Systemcheck Naturschutzbeauftragte“ klären, wie diese die zeitlichen und 
qualitativen Anforderungen effizient erfüllen können. Dabei sollen auch Schwachstellen 
des bisherigen Systems identifiziert und behoben sowie die Vor- und Nachteile zwischen 
einer vollkommenen Professionalisierung und der derzeit bestehenden unabhängigen 
Sonderbehörde abgewogen werden. Erklärtes Ziel ist es auch, die Voraussetzungen dafür 
zu schaffen, dass mehr jüngere Menschen und insbesondere Frauen als Naturschutzbe-
auftragte gewonnen werden können. 

 

 

XI.3. Forschung 

Wo stehen wir? 

Wissenschaft hat eine Schlüsselrolle bei der Realisierung nachhaltiger Entwicklung. Auch für 
eine erfolgreiche Umsetzung der Naturschutzstrategie kommen Wissenschaft und Forschung, 
insbesondere der Naturschutzforschung eine bedeutende Rolle zu. Über grundsätzliche Frage-
stellungen hinaus geht es vor allem um Erkenntnisgewinn für eine verbesserte Naturschutzpraxis 
und um Entscheidungshilfen für eine vorsorgende Naturschutzpolitik im Rahmen der nachhalti-
gen Entwicklung. 

Naturschutzforschung liefert Grundlagenerkenntnisse zu ökologischen Fragestellungen und ist 
dabei oft disziplinär oder mehrdisziplinär angelegt. Oder sie ist problemorientiert und bringt kon-
krete Erkenntnisse für die Naturschutzpraxis – und ist dabei oft auch interdisziplinär. 

Arbeitsgebiete der Naturschutzforschung sind beispielsweise: 

�x Erarbeitung und Prüfung von Instrumenten des Naturschutzes (rechtliche, politische, öko-
nomische). 

�x Erforschung von Interaktionen zwischen Organismen und Organismen/Populationen und 
ihrer abiotischen Umwelt (z.B. Bestäubungsökologie). 

�x Entwicklung und Bewertung von Maßnahmen in der Naturschutzpraxis, von Monitoring-
verfahren und Effizienzkriterien. 

�x Erkenntnisgewinn auf den Feldern der Gesellschafts-, Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaften (sozialökologische Forschung, Mensch-Umwelt-Beziehungen, Triebkräfte für 
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landschaftliche Prozesse, Wahrnehmung und deren Veränderung, Normen, Kosteneffizi-
enz u.a.). 

�x Modellierung und Inszenierung von „Zukunft“ (z.B. Klimawandel und Naturschutz, Wir-
kungen einer verbesserten Konnektivität der Landschaft, Ausbreitungsmodelle für er-
wünschte Tierarten, z.B. Luchs, und von unerwünschten Neobiota). 

Kurzfristiger Forschungsbedarf besteht u.a. zur biozönotischen Ausstattung und zu Sukzessions- 
resp. Veränderungsprozessen grundsätzlicher Art, zu Wirkungen im Zuge des Ausbaus erneuer-
barer Energieträger, zur Restitution kohlenstoffspeichernder Lebensräume sowie zum Manage-
ment von Lebensräumen und dessen Wirkungen. 

Intensiver Forschungsbedarf besteht zudem für die Lebensräume, die entweder durch den Kli-
mawandel besonders gefährdet sind, als CO2-Senke eine besondere Klimaschutzrelevanz haben 
oder für die Baden-Württemberg aufgrund ihres Verbreitungsschwerpunktes eine besondere 
Verantwortung trägt, darunter Gewässer (Niedrigwasserproblematik, stoffliche Veränderungen), 
Auen und Auenwälder als „Nieren“ der Landschaft, Moore, Magerrasen verschiedener Ausfor-
mungen, Streuobstbestände, extensive Mähwiesen bzw. artenreiches Grünland generell und 
strukturreiche Ackergebiete. Auch die Frage klimastabiler Wälder und der Prozessschutz in Wäl-
dern und an Gewässern sind Themen mit zunehmendem Forschungsbedarf. 

Für einen erfolgreichen Naturschutz sowie dessen Akzeptanz und Weiterentwicklung ist zudem 
eine Vernetzung der klassischen Naturschutzforschung, die eher naturwissenschaftlich ausge-
richtet war, mit anderen Wissenschaftsdisziplinen notwendig. Besonders wichtig sind dabei Ver-
schneidungen von Natur- mit Geistes- und Sozialwissenschaften sowie eine enge Vernetzung 
der Naturschutzforschung mit der Forschung zu den Themenfeldern „Nachhaltige Entwick-
lung/Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und „Ökosystemleistungen“. Entsprechend kommt für 
die Finanzierung der Naturschutzforschung im Sinne eines als Querschnittsaufgabe verstande-
nen Naturschutzes auch eine Vielzahl unterschiedlicher Fördertöpfe in Frage. 

 

Unsere Handlungs- und Umsetzungsschwerpunkte 

In Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst werden wir die Forschung und Lehre zu Fragen des Naturschutzes stärken. Hierzu 
zählen u.a. die naturverträgliche Gestaltung des Ausbaus der erneuerbaren Energien, Auswir-
kungen des Klimawandels auf die Ökosysteme, Synergieeffekte zwischen Natur- und Klima-
schutz, naturverträgliche und klimaangepasste Land- und Forstwirtschaft, Prozessschutz in Wäl-
dern und an Gewässern, Wert der Ökosystemleistungen sowie sozioökonomische und regional-
ökonomische Effekte naturschutzorientierter Regionalentwicklung. 

 

Was wollen wir erreichen? – Unsere Ziele 

In den nächsten Jahren werden wir 

�x die Beteiligung der Forschungseinrichtungen des Landes an nationalen und inter-
nationalen Forschungsverbänden fördern, um eine Bearbeitung raumspezifischer As-
pekte des Landes auf hohem wissenschaftlichem Niveau zu erreichen. 

�x die Akteurinnen und Akteure der Forschung und der Praxis der oben genannten 
Themenschwerpunkte im Land identifizieren und deren Vernetzung gezielt fördern. 
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�x die vorhandenen Ergebnisse der Forschung zum Naturschutz in einer Bestandsauf-
nahme zusammenführen und – hierauf aufbauend – stärker nutzbar machen und umset-
zen. 

 

Darüber hinaus wollen wir 

�x die Vernetzung der „klassischen“  Naturschutzforschung mit anderen Disziplinen 
fördern, um eine ganzheitliche Betrachtung zu erreichen und die gesellschaftliche Bedeu-
tung des Naturschutzes zu stärken. 

�x der Wissenserosion im Bereich Freilandökologie und Taxonomie (Kenntnisse wildleben-
der Arten sowie der Sortenbestimmung bei Kulturpflanzen und Obst) gezielt entgegenwir-
ken. 

 

Unsere Maßnahmen zur Zielerreichung 

In den nächsten Jahren werden wir  

�x einen konsistenten „ Naturschutzforschungsrahmenplan“  aufstellen, der die Schwer-
punkte von Naturschutzforschungs- und -entwicklungsvorhaben im Land formuliert und 
Querbeziehungen zu anderen Forschungsdisziplinen aufzeigt. Er wird mit den For-
schungsplanungen der EU, des Bundes und der Länder abgeglichen und hinsichtlich sei-
ner Forschungsschwerpunkte in regelmäßigen Abständen überprüft. 

�x im Kontakt mit den Hochschulen im Land entsprechende Förderprogramme etablieren. 

�x ein Programm zur gezielten Vernetzung der Handelnden aus Forschung und Praxis 
im Land zu den benannten Forschungsschwerpunkten einrichten. 

�x ein effizientes Monitoringprogramm für den Naturschutz entwickeln, das neben ökologi-
schen auch sozioökonomische Aspekte umfasst. 

 
Darüber hinaus werden wir längerfristig 

�x im Dialog mit den Hochschulen darauf hinwirken, das Thema Naturschutz und die für den 
angewandten Naturschutz relevanten Qualifikationen (v.a. ökosystemare Prozesse, Ar-
tenkenntnisse) wieder stärker in die entsprechenden Studiengänge zu integrieren. 
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XII. Anhänge 
 
ANHANG 1: ABKÜRZUNGEN UND FACHBEGRIFFE 
 

AFP – Agrarinvestitions-Förderungsprogramm 

ASP – Artenschutzprogramm 

AuT – Alt- und Totholzkonzept 

autochthone Arten – Arten, die seit langem und ohne menschliche Beihilfe, in einem Ge-
biet leben, einheimisch 

BANU – Bundesweiter Arbeitskreis der staatlich getragenen Bildungsstätten im Natur- und Um-
weltschutz 

BfN – Bundesamt für Naturschutz 

Berner Konvention – Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wild lebenden Pflan-
zen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume (1979) 

Biodiversität /Biologische Vielfalt – Oberbegriff für die Vielfalt der Ökosysteme, der Lebensge-
meinschaften, der Arten und der genetischen Vielfalt innerhalb einer Art 

Biodiversitäts-Check – A. Freiwilliges Modellprojekt für Städte und Gemeinden in Baden-
Württemberg zur Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt im Gemeindegebiet.  
B. Vom GNF und Partnerinnen und Partnern entwickelte Orientierungshilfe, um Auswirkungen 
eines Unternehmens bzw. einzelner Unternehmensbereiche auf die biologische Vielfalt zu erfas-
sen. 

Biotop – räumlich abgegrenzter Lebensraum einer bestimmten Lebensgemeinschaft 

Biotopverbund – Bewahrung, Regeneration oder Wiederherstellung traditioneller und Entwicklung 
neuer funktionsfähiger ökologischer Beziehungen zwischen Lebensräumen 

BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

BNatSchG – Bundesnaturschutzgesetz 

BNE – Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Bonner Konvention – Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wild lebenden Tierarten 
(1979)  

BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 

CBD – Convention on Biological Diversity/Übereinkommen über die Biologische Vielfalt 

EEG – Erneuerbare-Energien-Gesetz 

ELER – Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 

ELR – Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 

Eutrophierung – Anreicherung von Nährstoffen, die zu Veränderungen in einem Ökosystem oder 
Teilen davon führt 

FFH-RL – Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie – EU-Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (1992) 
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FFH-Lebensraumtypen – Die im Anhang I der FFH-Richtlinie verzeichneten Biotoptypen von ge-
meinschaftlicher Bedeutung 

FFH-Monitoring – Überwachung des Erhaltungszustandes der Lebensraumtypen und Arten von 
europäischem Interesse 

FSC – Forest Stewardship Council 

FVA – Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg 

GNF – Global Nature Fund 

HNV-Indikator – high nature value-Indikator – Agrar-Umweltindikator zur Beurteilung des Natur-
schutzwerts von Landwirtschaftsflächen 

IDP – Integriertes Donau-Programm 

IG BAU – Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 

IHK – Industrie- und Handelskammer 

IKoNE – Integrierende Konzeption Neckar-Einzugsgebiet 

IRP – Integriertes Rheinprogramm 

IuK – Informations- und Kommunikationstechnologie 

KIF – Kommunaler Investitionsfonds 

KLIWA – Kooperationsprojekt „Klimaveränderung und Konsequenzen für die Wasserwirtschaft“ 

KLARA – Verbundprojekt „Klimawandel – Auswirkungen, Risiken, Anpassung“ 

Landnutzung – In der Regel sind mit diesem Begriff die Bewirtschaftung der land- und forstwirt-
schaftlich genutzten Flächen gemeint. Im weiteren Sinne zählen auch alle anderen Flächennut-
zungen wie z.B. Wasserwirtschaft, Rohstoffabbau, Straßenbau, Siedlung, Gewerbe.  

LEP – Landesentwicklungsplan 

LNV – Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg 

LPR – Landschaftspflegerichtlinie 

LRT – Lebensraumtypen (s. FFH-Lebensraumtypen) 

LSG – Landschaftsschutzgebiet 

LUBW – Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 

MaP – Managementplan 

MBW – Marketinggesellschaft Baden-Württemberg 

MEKA – Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich 

MELAP – Modellprojekt Eindämmung des Landschaftsverbrauchs durch Aktivierung des innerört-
lichen Potenzials 

MEPL II – Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum 2007-2013 

MLR – Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg 

MVI – Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg 

NABU – Naturschutzbund Deutschland 
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Nachhaltigkeits-Check – Nachhaltigkeitsprüfung (für Kabinettsvorlagen und Regelungen in Ba-
den-Württemberg seit 2011 vorgeschrieben, als „Nachhaltigkeitscheck“ für Tourismus-
Destinationen in Baden-Württemberg seit 2012 in Entwicklung) 

NatSchG – Naturschutzgesetz Baden-Württemberg 

Natura 2000 – kohärentes Netz von Schutzgebieten innerhalb der EU zum länderübergreifenden 
Schutz gefährdeter wildlebender heimischer Pflanzen- und Tierarten und ihrer natürlichen Le-
bensräume 

Naturerfahrungsräume – Grünflächen ohne funktionale Bestimmung im besiedelten oder sied-
lungsnahen Bereich, die im Rahmen der Bauleitplanung ausgewiesen werden und in erster Linie 
dem eigenständigen Naturerleben dienen 

Naturräume 3. Ordnung – naturräumliche Großlandschaften (24 in Baden-Württemberg) 

Neobiota – nach 1492 beabsichtigt oder unbeabsichtigt eingebrachte gebietsfremde Arten 

NSG – Naturschutzgebiet 

ÖFS – Ökologische Flächenstichprobe 

Öko-Audit – Verfahren, bei dem auf freiwilliger Basis das Umweltverhalten von Betrieben oder 
Organisationen überprüft, verbessert und offengelegt wird 

Ökologische Vorrangfläche – Prozentualer Anteil betrieblicher landwirtschaftlicher Nutzfläche, der 
der Förderung der Umweltentlastung und Biodiversität dient 

ÖKVO – Ökokonto-Verordnung 

ÖPNV – Öffentlicher Personennahverkehr 

PLENUM – Projekt des Landes zur Erhaltung und Entwicklung von Natur und Umwelt 

PR – Publik Relations – Öffentlichkeitsarbeit 

Prozessschutz/Prozessnaturschutz – Erhaltung natürlicher dynamischer Prozesse durch Nicht-
Eingreifen in die natürlichen Prozesse von Ökosystemen 

QZBW – Qualitätszeichen Baden-Württemberg 

SQ Deutschland – ServiceQualität Deutschland 

Streuwiese – Feucht- oder Nasswiesen, deren Aufwuchs aufgrund seines geringen Futterwerts 
nicht als Viehfutter, sondern zur Einstreu in Viehställe dient 

Streuobstwiese – hochstämmige Obstbäume auf Grünland, die meist extensiv und unter Verzicht 
auf synthetische Behandlungsmittel bewirtschaftet werden 

TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity (von Deutschland und der EU-
Kommission 2007 in Auftrag gegebene Studie) 

TMBW – Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg 

UBA – Umweltbundesamt 

UIG – Umweltinformationsgesetz 

UM – Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (seit 2011) 

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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Eingreifen in die natürlichen Prozesse von Ökosystemen 

QZBW – Qualitätszeichen Baden-Württemberg 

SQ Deutschland – ServiceQualität Deutschland 

Streuwiese – Feucht- oder Nasswiesen, deren Aufwuchs aufgrund seines geringen Futterwerts 
nicht als Viehfutter, sondern zur Einstreu in Viehställe dient 

Streuobstwiese – hochstämmige Obstbäume auf Grünland, die meist extensiv und unter Verzicht 
auf synthetische Behandlungsmittel bewirtschaftet werden 

TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity (von Deutschland und der EU-
Kommission 2007 in Auftrag gegebene Studie) 

TMBW – Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg 

UBA – Umweltbundesamt 

UIG – Umweltinformationsgesetz 

UM – Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (seit 2011) 

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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Unzerschnittene, verkehrsarme Räume – Über 100 km² große Gebiete ohne zerschneidende 
räumliche Objekte wie Siedlungsflächen, keine Straßen ab einer Verkehrsstärke von 1000 Kfz/24 
Stunden, keine zweigleisige und elektrifizierte eingleisige Bahnstrecken und Flughäfen 
 
UVM – Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Baden-Württemberg (2010-2011) 

Vogelmonitoring – bundesweite, ehrenamtliche Erhebungsprogramme, die vom Dachverband 
Deutscher Avifaunisten koordiniert und in Zusammenarbeit mit dem BfN und den Vogelschutz-
warten der Länder ausgewertet werden 

VS-RL – Vogelschutzrichtlinie 

Washingtoner Artenschutzübereinkommen – Übereinkommen über den internationalen Handel 
mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (CITES-Abkommen, 1973) 

Wildnisflächen – Flächen, die sich ungesteuert und ohne direkte Beeinflussung durch den Men-
schen entwickeln können 

WRRL – Europäische Wasserrahmenrichtlinie 
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